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der Herbst ist da und damit kehrt eine Menge 
Unsicherheit zurück in unsere Gesellschaft. Während 
wir hoffen können, dass es sich in Sachen Pandemie 
nur um die mantraartigen Wiederholungen der übli-
chen Verdächtigen und Unbelehrbaren handelt und 
wir stabil bis ins nächste Frühjahr kommen, sieht 
das in Sachen Betriebskosten und Honorare zumin-
dest zum Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen gedruckt 
werden, leider ganz anders aus. Denn logischer-
weise betreffen uns und unsere Praxen die Mega-
Themen dieses Herbstes genauso wie den Rest der 
Bevölkerung: die Inflation, die hohen Kosten und 
Energiepreise, die durch die Decke gehen. Und dies 
betrifft bei Weitem nicht nur die Praxen von geräte-
intensiven Fächern, deren Kosten naturgemäß noch 
stärker steigen als die der durchschnittlichen Praxen. 
Nein, betroffen sind wir alle und deshalb brauchen 
wir auch alle Unterstützung durch den Staat bezie-
hungsweise durch das Land Hessen. 

Es reicht eben nicht, Gasimporteure zu stützen und 
als „too big to fail“ einzustufen. Als einzelne Teile 
der ambulanten Versorgung sind wir das sicherlich 
nur in Ausnahmefällen, in Summe und als diejeni-
gen, die die ambulante Versorgung gemeinsam in 
Hessen sicherstellen, aber sehr wohl.

Deshalb muss die Politik jetzt handeln. Und diese 
Hilfe darf sich nicht nur auf kleine Betriebe wie 
Bäckereien beschränken, sie muss uns Praxen und 
deren Inhaberinnen und Inhaber selbstverständlich 
einschließen. Wie Hilfe nicht aussehen darf, zeigt 
nach wie vor die Auseinandersetzung um die Neu-
patientenregelung. Es ist ein unglaublicher Schlag 
ins Gesicht, dass man uns erst eine Regelung auf-
zwingt und wir nun nach kurzer Zeit wieder als die 
Gelackmeierten dastehen. Und kurz vor Redaktions-
schluss wurde das Ganze unrühmlich durch den 

�:R EOeiEt GeU 6FKut]VFKiUP�
�I¾U uQVeUe 3UD[eQ"
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

)UDQk 'DVt\FK�� 'U� (FkKDUG 6tDUke
Vorstandsvorsitzender stv. Vorstandsvorsitzender

„Schiedsspruch“ zur Honoraranpassung „gekrönt“, 
der uns sage und schreibe zwei Prozent Zuwachs 
zubilligt. Dies bei einer Inflation von acht Prozent 
und den bereits geschilderten weiteren Krisenfak-
toren. Es reicht!

Mit kollegialen Grüßen, 
Ihre
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Der medizinische Fortschritt im Gesundheitswesen 
hat in den letzten Jahren gewaltig an Fahrt aufge-
nommen. Viele Fortschritte lassen sich zurückführen 
auf die medizinische Forschung, aber es gibt auch 
wichtige Weiterentwicklungen, die nicht denkbar 
wären ohne die Wissenschaft der Informatik. Wir 
wären damit dann ganz schnell bei dem leidigen 
Thema der Telematikinfrastruktur, aber das las-
sen wir heute mal links liegen. In Auf den PUNKT. 
5/2022 fokussieren wir uns stattdessen auf Maß-
nahmen und Projekte der KVH oder ihrer Mitglieder, 
die ohne eine gute, sichere und stabile „Datenauto-
bahn“ nicht funktionieren würden. 

Zunächst geben wir Ihnen ein Update zum Stand 
des Projekts der Sektorenübergreifenden ambu-
lanten Notfallversorgung (siehe Seite 5), das ohne 
eine Schnittstelle von SmED oder IVENA zu unse-
ren Partnerpraxen nicht möglich wäre. Es gelang 
uns, hierfür technische Lösungen zu finden, deren 
Implementierung bundesweit aufmerksam verfolgt 
wird.

Des Weiteren stellen wir Ihnen vor, wie im Diabetes 
Zentrum Dr. Tews & Partner digitale Strukturen wich-
tige Hilfsmittel sind, um Daten fehlerfrei zu übertra-
gen, Personalressourcen zu schonen und Menschen 
mit Diabetes individueller zu therapieren (Seite 10).

Aber auch in den Fachabteilungen der KVH sind die 
Türen immer weit offen für digitale Optimierungen 
oder Prozessverbesserungen. Exemplarisch seien 
hier die Abteilung Sicherstellung und die Abteilung 
Qualitätssicherung genannt. So gibt es seit 2021 die 
Zahlen und Fakten zur ambulanten medizinischen 
Versorgung in den 26 Landkreisen und kreisfreien 
Städten Hessens nicht mehr in Papierform, son-
dern als Online-Karten und Dossiers. Diese digita-
len Reports können zeitnah aktualisiert werden, 
sind kostengünstiger und viel servicefreundlicher 
als die zuvor alle drei Jahre neu aufgelegten Bro-
schüren (Seite 12). Und in der Qualitätssicherung ist 
man stolz darauf, mit den PDF-Unterlagen statt den 
früheren dicken Papierbergen einen Beitrag zum 
Thema Nachhaltigkeit leisten zu können (Seite 16).

PETRA BENDRICH

�,QQRYDtiY uQG PRGeUQ YeUVRUgeQ�
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�Ĳ'DV 3RteQ]iDO iVt iPPeQVİ�

Ein Mann, Ende 60, wählt die Notfallrufnummer 
112 und erreicht die regional zuständige Zentrale 
Leitstelle. Er schildert seine Beschwerden: anhalten-
de, starke Magenschmerzen. Der Einsatzbearbeiter 
kann durch gezielt gestellte Fragen ausschließen, 
dass es sich um einen lebensbedrohlichen Not-
fall handelt. Das geschilderte Beschwerdebild, so 
schätzt der Einsatzbearbeiter die Angaben nach der 
Befragung ein, es passt in die sogenannte Rück-
meldeindikation (RMI) 354: infektiöse Gastritis. Eine 
medizinische Versorgung in den nächsten Stunden 
ist nötig und es wird ein Rettungswagen (RTW) zum 
Patienten geschickt. Die Rettungssanitäter kommen 
vor Ort zum gleichen Ergebnis und fahren ihn in ein 
Krankenhaus in der Nähe. 

Dabei wäre mit großer Wahrscheinlichkeit eine 
Behandlung in einer hausärztlichen Praxis völlig aus-
reichend gewesen, jedoch – es ist ein Wochentag 
tagsüber – besteht für das RTW-Team keine Mög-
lichkeit, eine Praxis in der Nähe gezielt zu finden 
und ihren Patienten strukturiert an diese zu überge-
ben. Es bleibt nur das Krankenhaus als Anlaufstelle 
und so wird dann die nächstgelegene freie Klinik 
vom RTW-Team auf dem Tablet im System IVENA1

ausgewählt und der Transport über IVENA dem 
Krankenhaus automatisch angekündigt. 

SAN SCHAFFT SCHNITTSTELLE ZUR 
$0%8/$17(1 127)$//9(5625*81*
Das ist kein ungewöhnlicher Fall, vielmehr ereignet 
er sich so oder so ähnlich in Hessen rund 75.000 
Mal pro Jahr. Und genau hier setzt das Schnittstel-
lenprojekt ambulante Notfallversorgung (SaN) an, 
das wir in Auf den PUNKT. (AdP) Nr. 3 / Juni 20222

(Seite 33 ff.) bereits vorgestellt haben. 

SaN ermöglicht unter Nutzung von IVENA die 
gezielte Zuweisung von ambulant versorgbaren 
Notfällen an Partnerpraxen. Welche Erkrankungen 
ambulant versorgbar sind, ergibt sich aus einem 
abschließend definierten Katalog von Beschwerde-
bildern, technisch: Rückmeldeindikationen. 

Das Dinglichkeitskriterium ist dabei eine Versorgung 
innerhalb der nächsten vier Stunden. Die Zuweisung 
erfolgt durch

� die Zentrale Leitstelle (112)
� oder den Rettungsdienst vor Ort oder
� bei Personen, die die 116117 gewählt haben 

und hier mittels SmED3 ersteingeschätzt wer-
den, durch die Dispositionszentrale der KVH. 

Damit füllt das SaN-Projekt eine wesentliche Lücke 
in der Versorgung von nicht zeitkritischen Notfäl-
len und stellt ein zum eTerminservice und zu HAFA4

komplementäres, digitales System zur Verfügung 
(siehe Info-Box).

352-(.7 *(67$57(7 ī
GRUNDSTEIN GELEGT
Das Projekt wurde in den letzten Monaten sukzes-
sive in den Pilotlandkreisen Main-Taunus, Main-Kin-
zig und Gießen ausgerollt. Bislang (Stand: Ende 
August) gab es gut 80 Zuweisungen, Tendenz stei-
gend. Diese Zahl mag auf den ersten Blick recht 
überschaubar erscheinen. Der Fokus liegt aber ja 
auf den ambulanten Notfällen, also auf den Fällen, 
die binnen vier Stunden eine ärztliche Behandlung 
erfordern.

6eit ZeQigeQ 0RQDteQ giEt eV GDV 3URMekt ]uU 6ektRUeQ¾EeUgUeiIeQGeQ
DPEuODQteQ 1RtIDOOYeUVRUguQg �6D1� uQG VFKRQ Met]t iVt GDV ,QteUeVVe gUR¡ ī
DuFK YRQ ZeiteUeQ /DQGkUeiVeQ� Gie Pit eiQVteigeQ ZROOeQ�

1IVENA eHealth: Interdisziplinärer Versorgungsnachweis, KttSV���ZZZ�iYeQD�Ge
2KttSV���ZZZ�kYKeVVeQ�Ge�SuEOikDtiRQeQ�DuI�GeQ�SuQkt������� siehe auch KttSV���ZZZ�kYKeVVeQ�Ge�SUD[iV�PDQDgePeQt�VDQ�SURMekt
3SmED: Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland, KttSV���ZZZ�KFTV�Ge
4HAFA: Hausarzt-Facharzt-Terminvermittlung, KttSV���KDID�kYKeVVeQ�Ge, KttSV���ZZZ�kYKeVVeQ�Ge�KDID�
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Außerdem gilt: SaN ist nicht konzipiert, um sämtliche 
Patientinnen und Patienten des Niedrigprävalenz-
bereichs aufzufangen. Die regulären ambulanten 
Fälle werden nach wie vor über die 116117 und die 
reguläre ambulante Regelversorgung gesteuert. Hier 
greifen dann Komplementärsysteme wie eTS5 und 
HAFA, je nach Dringlichkeit und zuweisender Stelle.

:(,7(5(17:,&./81* 67(H7 %(5(,76 $1
Die Nachfrage aus anderen Regionen, die auch an 
dem Projekt teilnehmen möchten, ist groß. In Kürze 
wird es zum Roll-out weiterer Regionen Gespräche 
mit dem HMSI geben. Erste Ideen zur Weiterent-
wicklung gibt es ebenfalls. So werden die Prozesse 
weiter digitalisiert, zum Beispiel soll eine App-An-

wendung den Partnerpraxen ermöglichen, auch über 
das Smartphone Bestätigungen und Schließungen 
zu steuern. „Das Potenzial von SaN zur Implemen-
tierung verschiedener Versorgungsstrukturen ist im-
mens“, lautet das Fazit von Dr. Eckhard Starke, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der KVH. Durch SaN 
könne man auch in Epidemien und Pandemien bes-
ser arbeitsfähig sein. Denkbar wäre auch eine Zusam-
menarbeit mit den ambulanten Pflegediensten oder 
die Integrierung der Palliativmedizin. „Unser Modell 
schafft die Möglichkeit, alle an der Gesundheitsver-
sorgung teilnehmenden Akteure zu verbinden.“

JULIA LAMPFERHOFF, 
ANDREAS BEIERLE

:eU iVt ZDQQ ]uVtäQGig"
$EgUeQ]uQg YRQ 6D1� e76 uQG H$)$

=uZeiVeQGe 6teOOe

schnellst-
möglich

binnen 
4 Stunden

]ZisFKen 
4 und 24 
Stunden

über 
24 Stunden

112 / Rettungsdienst IVENA 
(Kliniken)

IVENA 
(Partnerpraxen)

Übergabe an 116117

116117 Übergabe 
an 112

reguläre vertragsärztliche 
Versorgung

Praxis: 
�EerZeisung an 
Facharzt/Fachärztin

HAFA

Patient selbst, nach 
Arztkonsultation

eTS über 
Termin-
servicestelle

,1
)2

%
2
;

5eTS: elektronischer Terminservice der Terminservicestelle, ZZZ�eteUPiQVeUYiFe�Ge

'UiQgOiFKkeit
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$uV GeP 5ettuQgVGieQVt� -¸Ug %ODu� )DFKDU]t
I¾U ,QQeUe 0eGi]iQ� 1RtIDOOPeGi]iQ� �U]tOiFKeV
4uDOitätVPDQDgePeQt� �U]tOiFKeU /eiteU 5et�
tuQgVGieQVt 0DiQ�7DuQuV�.UeiV

Aus der Perspektive des ÄLRD bestehen besonders 
in zwei Bereichen Optimierungsmöglichkeiten in 
der Zusammenarbeit mit der KVH: zum einen zwi-
schen den beiden Leitstellen, zum anderen an der 
Einsatzstelle bei den Patienten vor Ort. Beide Aspek-
te werden durch das SaN-Projekt bedient.

Die Leitstellen kommunizieren bidirektional auf digi-
talem Weg und können so nahezu verzögerungs-
frei einsatzrelevante Daten an den jeweils anderen 

Bereich übergeben, sofern das Hilfe-
ersuchen nicht in die eigene Zuständig-
keit fällt.

An der Einsatzstelle wird dem Rettungs-
team jetzt durch die Anwendung von 
SmED-Kontakt ermöglicht, Patienten, 
die nicht einem Krankenhaus zugewiesen werden 
müssen, rechtssicher der ambulanten Versorgung 
zu übergeben. Von der Übergabe an die Servicezen-
trale der KVH bis hin zu einem vergütungsfähigen 
Transport in eine Arztpraxis ist vieles möglich. Dies 
iVt GDV 3RteQ]iDO� .UDQkeQKDuVQRtDuIQDKPeQ
]u eQtODVteQ uQG GeQ 3DtieQteQ eiQe DGäTuDte
PeGi]iQiVFKe 9eUVRUguQg ]u geZäKUOeiVteQ�

MEINE MEINUNG

$uV GeU 3UD[iV� $UPiQ %eFk� )DFKDU]t I¾U $OOge�
PeiQPeGi]iQ uQG� �VteOOYeUtUeteQGeU 9RUVit]eQ�
GeU GeU 9eUtUeteUYeUVDPPOuQg� QieGeUgeODVVeQ
in Hofheim

Seit Beginn des Projektes bin ich als Mentor dabei. 
Positiv bewerte ich, dass wir sehr früh in die Planung 
eingebunden wurden, unser Leistungsspektrum der 
Praxis abgefragt und damit eine passgenaue Abbil-
dung erfolgen konnte. Damit können die Patienten 
mit ihren gesundheitlichen Problemen auch genau 
die Versorgung bekommen, die sie benötigen. Die 
Alarmierung, die über IVENA ausgelöst wird, hat 

einen akustischen Signalton, sodass 
unsere Mitarbeiterinnen auch infor-
miert sind, wenn sie nicht direkt vor 
dem PC sitzen.

%iVODQg KDEe iFK Gie =uZeiVuQgeQ
¾EeU GeQ 5ettuQgVGieQVt DOV VeKU
gut geVteueUt ZDKUgeQRPPeQ� 'ie 3DtieQteQ
ZeUGeQ VFKQeOO uQG ]ieOgeUiFKtet EeKDQGeOt�
Dieses Projekt vereint nicht nur die Sektoren, son-
dern steht auch für eine intelligente und qualitative 
Patientensteuerung.

MEINE MEINUNG
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$uV GeU .OiQik� 1iFROD )UieGKRII�
)DFKäU]tiQ I¾U $OOgePeiQPeGi]iQ�
/eiteUiQ GeU ]eQtUDOeQ 1RtDuIQDK�
Pe GeV (YDQgeOiVFKeQ .UDQkeQKDu�
VeV 0itteOKeVVeQ iQ *ie¡eQ

In der Klinik werden die Patienten in 
den ersten zehn Minuten triagiert, heißt: Sie wer-
den nach Erkrankungssymptomatik/Verletzungsart 
befragt. Dabei ergibt sich resultierend eine Farbzu-
ordnung je nach Dringlichkeit der Behandlung.

Gerade wenn die Dringlichkeit als sehr niedrig ein-
geschätzt wird, kann eine Person einer niedergelas-
senen Kollegin bzw. einem niedergelassenen Kolle-
gen zugeordnet werden, da ansonsten ein teilweise 
stundenlanges Warten droht. Das Triagieren dient 
dem geschulten Klinikpersonal, den Überblick zu 
behalten, gerade wenn der Ansturm stark wird und 
ein „Overcrowding“ droht. So können Patienten 
„herausgefischt“ werden, deren Leben in Gefahr ist 
oder denen bleibende Schäden drohen.

'DV 6D1�3URMekt iVt I¾U PiFK geQDu GDV 7RRO�
uP 3DtieQteQ ]uIUieGeQVteOOeQG uQG DGäTuDt
]u EeKDQGeOQ� RKQe Gie 1RtIDOOVtUuktuUeQ ]uP
(UOiegeQ ]u EUiQgeQ� GD DuFK GeUeQ .DSD]itä�
teQ EeVFKUäQkt ViQG�

In meiner Position als ärztliche Leitung einer inter-
disziplinären Notaufnahme, Notärztin und nieder-
gelassene Allgemeinmedizinerin sehe ich diesem 
Pilotprojekt erwartungsvoll entgegnen, die Patien-
tenströme nach einem nachvollziehbaren Standard 
an die jeweils richtige Stelle lenken zu können.

$uV GeU 3UD[iV� 1iFROD )UieGKRII� )DFKäU]tiQ I¾U
$OOgePeiQPeGi]iQ� QieGeUgeODVVeQ iQ *ie¡eQ

Seit mehreren Wochen beteilige ich mich mit meiner 
allgemeinmedizinischen Praxis. Sie hat einen IVENA-
Zugang bekommen und kann vom Rettungsdienst 
ausgewählt angefahren werden, wenn das Krank-
heitsbild der Person zum hinterlegten Leistungs-
spektrum der Praxis passt. 

Durch einen Signalton werden die MFAs der Praxis 
aufmerksam gemacht, dass die Praxis durch den Ret-
tungsdienst angefahren wird, und haben schon eine 
erste Beurteilung zur Erkrankung und der Eintreff-
zeit. Vorausschauend können sie Therapieoptionen 
vorbereiten und sich mit dem ärztlichen Team 
absprechen.

'ie ]ugeI¾KUteQ 3DtieQtiQQeQ uQG 3DtieQteQ
UeŔektieUeQ GDV Qeue 6\VteP DOV gute (UgäQ�
]uQg ]uP KDuVäU]tOiFKeQ 6\VteP� Viele fühlen 
sich leider zu keiner Hausärztin bzw. keinem Haus-
arzt zugehörig, verstehen jedoch, dass sie nicht in 
eine Notaufnahme gehören.

Von uns versorgt, verlassen sie häufig fußläufig die 
Praxis. Sollten wir jedoch feststellen, dass jemand 
eher in die stationäre Versorgung gehört, erfolgt die 
Kontaktaufnahme mit der Leitstelle.

Mein Fazit: Das SaN-Projekt bedarf im ambulanten 
Praxisbereich sicherlich noch einer Feinjustierung, 
aber ein guter Anfang, auf den man aufbauen 
kann, ist gemacht.

MEINE MEINUNG

,Q EeVtiPPteQ )äOOeQ IäKUt eiQ
5ettuQgVZDgeQ Met]t DuFK 3UD[eQ DQ�
'DV 6D1�3URMekt KDt 9RUEiOGFKDUDkteU
I¾U gDQ] 'eutVFKODQG ī GD ViQG ViFK
Gie 3URMektSDUtQeU eiQig
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9RP� 3URMektSDUtQeU�� 3URI�� 'U�� 6teIIeQ� *UDP�
PiQgeU��*eVFKäItVI¾K�UeQGeU�'iUektRU�GeU�HeV�
ViVFKeQ�.UDQkeQKDuVgeVeOOVFKDIt��H.*��

Durch das hessische SaN-Modellprojekt versprechen 
wir uns eine dringend nötige Entlastung der Not-
aufnahmen. Die Zentralen  Notaufnahmen müssen 
sich auf schwere Behandlungsfälle konzentrieren 
können.

Durch IVENA soll in Echtzeit die aktuelle Behand-
lungs- und Versorgungsmöglichkeit auch in den 
Partnerpraxen dargestellt werden. So können ein-
deutig dem ambulanten Versorgungsbereich zuzu-

ordnende Patientinnen und Patienten 
zielgerichtet in die Partnerpraxen ge-
bracht werden.

Daneben wollen wir in Hessen durch 
das Projekt aufzeigen, wie ein sekto-
renübergreifender Schulterschluss zwi-
schen der Notfallversorgung in den Krankenhäusern 
und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
funktionieren kann. :iU� Vet]eQ� DOV� 3URMektSDUt�
QeU�SDtieQteQRUieQtieUt�uP��ZDV�iQ�%eUOiQ�QRFK�
iQ�GeU�'iVkuVViRQ�VteKt��'DV�KDt�GDV�3RteQ]iDO�
I¾U�eiQe�EuQGeVZeite�/¸VuQg�eiQeV�Veit�/DQgeP��
EeVteKeQGeQ�5eIRUPEeGDUIV�

MEINE MEINUNG

:eiteUe�3DUtQeUSUD[eQ�geVuFKt
1RFK ist das 3artnerSra[isnet] niFKt sR engmasFKig� Zie dies Z¾nsFKensZert Z¦re� :ir suFKen daKer 
unYer¦ndert 3ra[en� die Eereit sind� 3atientinnen und 3atienten� die ]Zar innerKalE der n¦FKsten 
Stunden einer Är]tin E]Z� einem $r]t YRrgestellt Zerden sRllten� aEer Nein )all I¾r ein .ranNenKaus 
sind� an]uneKmen� und siFK desKalE am Sa1-3rRMeNt Eeteiligen ZRllen�

�Erigens: :ie Yiele 3atientinnen und 3atienten eine 3ra[is am 7ag ]us¦t]liFK anneKmen m¸FKte� 
Nann durFK die 3ra[is selEst Iestgelegt und Eei BedarI auFK Yer¦ndert Zerden� EEensR Nann siFK 
eine 3ra[is YRr¾EergeKend �auFK stundenZeise� gan] ĲaEmeldenİ� Zenn die BelastungssituatiRn 
dies erIRrdert� 1at¾rliFK Zird der ]us¦t]liFKe $uIZand� der einer 3artnerSra[is entsteKt� mit einem 
Pauschalbetrag je übernommenem Fall vergütet.

+aEen Zir IKr Interesse geZeFNt" InIRrmatiRnen ]um 3rRMeNt sRZie ein ErNl¦rYideR� 
Zas RrganisatRrisFK und teFKnisFK auI die 3artnerSra[en ]uNRmmt� fi nden Sie Kier:

Informationen zum SaN-Projekt: kYK�OiQk�S������uQG�kYK�OiQk�S�����

ĲErNl¦rYideRİ I¾r 3artnerSra[en: kYK�OiQk�S�����

*eUQe�VteKeQ�ZiU�,KQeQ�SeUV¸QOiFK�]uU�9eUI¾guQg��$P�EeVteQ�kRQtDktieUeQ�6ie�GDV�
6D1�3URMektteDP�uQteU�SiORtSURMekt�QRtIDOOYeUVRUguQg#kYKeVVeQ�Ge

ZU
M

 T
H

EM
A

Ĳ'DV�3RteQ]iDO�YRQ�6D1�iVt�iPPeQV��
(V�YeUEiQGet�DOOe�DQ�GeU�*eVuQG�
KeitV�YeUVRUguQg�teiOQeKPeQGeQ�
�$kteuUeİ��VDgt�'U��(FkKDUG�6tDUke��
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'U� 'ietUiFK 7eZV KDt DuFK DP
.%9�3URMekt Ĳ=ukuQItVSUD[iVİ teiO�
geQRPPeQ uQG eiQe 'DteQEUiOOe
eYDOuieUt� 7URt] VeiQeU %egeiVteUuQg
I¾U Gie 'DteQEUiOOe Vet]t eU Vie iQ
VeiQeU 3UD[iV QiFKt eiQ�

Das Diabetes Zentrum Dr. Tews 
& Partner in Gelnhausen und in 
Schlüchtern bietet als BAG sei-
nen Patientinnen und Patienten 
ein individuelles, wissenschaftlich 
fundiertes Behandlungskonzept 
an. Dr. Dietrich Tews und sein 
35-köpfiges Team setzen ganz be-
wusst auf digitale Strukturen. Sie 
sehen darin ein großes Hilfsmit-
tel, um Patientinnen und Patien-

ten eine qualitätsvolle und innovative Versorgung 
anzubieten. Die digitalen Strukturen sind zentraler 
Baustein ihres qualitätsgeprüften und individuellen 
Behandlungskonzepts. Zudem fühlt sich das Praxis-
team dank der digitalen Prozesse bestens unterstützt.

:elFKe digitalen /¸sungen nut]en Sie und IKr 
7eam im nRrmalen $rEeitsalltag"
Dr. Dietrich Tews: Alles, was mit der logistischen 
Praxisverwaltung, dem Bestellwesen und der konti-
nuierlichen Mengen- und Bedarfsüberwachung zu-
sammenhängt, läuft bei uns reibungslos über digitale 
Prozesse. Das gesamte Praxispersonal kann die ent-
sprechenden Maßnahmen einsehen und umsetzen. 
Zudem haben wir ein E-Handbuch, das kontinuier-
lich aktualisiert wird. Das trägt dazu bei, dass Abläufe 
transparent sind und wir alle auf ein funktionierendes 
Wissensmanagement zugreifen können. Teamsitzun-
gen finden bei uns zudem auch hybrid statt. 

:elFKe 3rR]esse KaEen Sie sRnst nRFK digita-
lisiert"
Wir haben so viele Prozesse wie möglich digita-
lisiert. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Bar-
code, den alle Patientinnen und Patienten bei 
uns gleich bei jeder Anmeldung erhalten. Über 
den Barcode gibt es Schnittstellen zum Labor und 
damit zur Glucose-Messung, zur Hämoglobin-

messung, zum HbA1c-Wert, zur Urinanalyse und 
zu den persönlichen Daten wie Gewicht, Größe 
oder BMI. Des Weiteren haben wir Schnittstellen zu 
allen Ultraschallgeräten, zum EKG, zur Ergometrie, 
zum ABI-Messsystem und zu extern gemessenen 
Laborwerten. Egal, welche Daten wann erhoben 
werden, all diese Daten werden automatisch in die 
elektronische Patientenakte eingegeben. Das ist eine 
super Arbeitserleichterung für das ganze Praxisteam, 
denn die Datenübertragung läuft völlig fehlerfrei. Die 
Daten sind sofort einer Patientin oder einem Patien-
ten zuzuordnen und die Ärztin oder der Arzt sehen 
diese Daten dann gleich im Behandlungszimmer.

:ie NRmmen Sie denn an die gan]en BarFRdes" 
+aEen Sie einen BarFRde-*eneratRr"
Wir haben zwei Informatiker in der Praxis, die auf 
Honorarbasis für uns arbeiten und einer von ihnen 
hat uns extra dafür ein Programm geschrieben. Wie 
erwähnt, bekommen die Patientinnen und Patien-
ten pro Praxisbesuch einen neuen und eigenen Bar-
code. Zudem ist unser System kompatibel mit den 
Systemen der Industrie, die sich auf die Behandlung 
von Diabetikern spezialisiert haben.

8nd ZelFKe 9Rrteile ergeEen siFK daraus I¾r 
IKre 3atientinnen und 3atienten"
Hightech ist nichts für Anfänger, das ist klar, aber 
es gibt genug technikaffine Menschen mit Diabe-
tes, die es als sehr komfortabel empfinden, dass ihr 
Sensor die Daten kontinuierlich erfasst und wir sie 
in der Praxis abgreifen und interpretieren können. In 
der Diabetologie ist das ja ein Riesenproblem: Ohne 
Daten können wir nichts machen. Es geht für uns 
immer um die Fragen: Wie können wir als Behandler 
valide Daten des Patienten einsehen, wie übertragen 
wir diese Daten in die Praxissoftware und welche 
Therapien leiten wir davon ab? Heute können wir 
unter anderem sehen, was sich der Patient gespritzt 

�'igitDOe 6tUuktuUeQ DOV iQQRYDtiYe�
�HiOIVPitteO iP 3UD[iVDOOtDg�

0uVteUg¾Otige /¸VuQgeQ I¾U GDV 3UREOeP� GDVV %eKDQG�
OeU YRQ 'iDEetikeUiQQeQ uQG 'iDEetikeUQ RKQe 'DteQ GeU
3DtieQtiQQeQ uQG 3DtieQteQ QiFKt tKeUDSieUeQ k¸QQeQ�

�� AUF DEN PUNKT NR.5 /OKTOBER 2022

TITELTHEMA



hat und was gut läuft und was nicht. Zudem gibt 
es schon Systeme, die sich über eine App mit einer 
Pumpe koppeln und dann ein Signal an die Pumpe 
geben, mehr oder weniger Insulin abzugeben. Dem 
System muss der Patient dann nur noch manuell 
sagen, was er gegessen oder wie viel Sport er getrie-
ben hat. So ganz komfortabel ist das natürlich noch 
nicht, aber es ist schon gigantisch gut! Das ist ein ech-
ter Quantensprung in der Therapie und damit steigt 
die Patientenzufriedenheit merklich. Wir filtern vor-
her, was für welchen Patienten geeignet sein könnte, 
und die, die dann mitmachen, sind total zufrieden.

:ie mRtiYieren Sie denn IKr niFKt¦r]tliFKes 3er-
sRnal" 'ie m¾ssen dRFK alle genausR teFKniN-
aIfin sein Zie Sie"
Klar, da muss man dranbleiben, um das alles zu über-
blicken und den Nutzen für sich selbst und die Praxis 
sowie natürlich auch für die Therapie des Patienten 
zu ziehen. Ich sehe aber, dass die Begeisterung auf 
das ganze Team abfärbt. Alle wissen, dass das die 
Zukunft der Therapie ist, und das begeistert natür-
lich auch unsere Diabetesberaterinnen. Wir wollen 
alle am Ball bleiben, wir wollen alle nach höchsten 
Therapiestandards arbeiten, zumal sich die Diabeto-
logie auch rasch weiterentwickelt. Einige Ärztinnen 
und Ärzte hospitieren extra dafür genau bei uns. Das 
ist eine tolle Anerkennung für unser Team und sehr 
motivierend.

DIE FRAGEN STELLTE PETRA BENDRICH

'ie =DKO GeU KeVViVFKeQ 3DtieQtiQ�
QeQ uQG 3DtieQteQ� Gie DQ 'iDEe�
teV eUkUDQkeQ� Vteigt ī Zie iQ
DQGeUeQ %uQGeVOäQGeUQ DuFK ī
Veit -DKUeQ kRQtiQuieUOiFK �VieKe
6eite ��� .UDQkKeit iP 'etDiO��
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In Online-Karten und Dossiers der KVH finden sich 
Zahlen und Fakten zur ambulanten medizinischen 
Versorgung in den 26 Landkreisen und kreisfreien 
Städten Hessens. „Unser geografisches Informa-
tionssystem zeigt, wie viele Ärztinnen, Ärzte sowie 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten in einem 
Planungsbereich arbeiten und wie es um die Ver-
sorgungsgrade bestellt ist“, erklärt Sascha Ferling, 
Versorgungsstatistiker im Team Bedarfsprüfung. 
In den Dossiers sieht man sogar, wie Praxisstand-
orte und Versorgungsaufträge verteilt sind. „Seit 
September 2022 aktualisieren wir die Dossiers 
wieder mindestens einmal im Quartal, die Online-
Karten sogar monatlich“, so Versorgungsstatisti-
kerin Lorraine Hennessy.

,QIRUPieUeQ 6ie ViFK DuI GeQ EeQut]eU�
IUeuQGOiFKeQ 2QOiQe�6eiteQ� ,P 0eQ¾�
SuQkt Ĳ)RkuV *eVuQGKeitİ I¾KUeQ 6ie
ZeQige .OiFkV ]u PeKUVeitigeQ 3')�
'RVVieUV� Gie DOOe )RUPeQ eiQeU 1ieGeU�
ODVVuQg uQG )¸UGeUP¸gOiFKkeiteQ iQ
MeGeP /DQGkUeiV uQG MeGeU kUeiVIUeieQ
6tDGt GRkuPeQtieUeQ�

=u GeQ 2QOiQe�.DUteQ�
kYK�OiQk�S�����

Seit ���� N¸nnen Interessierte selEstst¦ndig 9ersRrgungsdaten reFKerFKieren� 
Sie sind eine ZiFKtige St¾t]e I¾r SRlitisFKe )Rrderungen der .9+ ī im Sinne iKrer 
Mitglieder sRZie der KessisFKen 3atientinnen und 3atienten�

�=DKOeQ� 'DteQ� .DUteQ ī�
�iQ HeVVeQ DOOeV RQOiQe�

/RUUDiQe HeQQeVV\ uQG 6DVFKD
)eUOiQg ViQG VtRO] GDUDuI� GDVV
PDQ iQ GeQ 'RVVieUV VieKt� Zie
3UD[iVVtDQGRUte uQG 9eUVRU�
guQgVDuItUäge YeUteiOt ViQG
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POLITISCHE FORDERUNGEN 
UNTERMAUERN

Frank Dastych, Vorstandsvor-
sitzender der KVH, weiß: „Die 
Daten machen sichtbar, in wel-
chen Bereichen wir unsere Mit-
glieder weiter fördern müssen 
und – ein Problem, das nur die 
Politik lösen kann – dass es viel 
zu wenig Medizinerinnen und 

Mediziner gibt, um den steigenden Behandlungs-
bedarf zu decken. Vielerorts müssen wir von einer 
Mangelwirtschaft sprechen, die dringend politi-
sches Handeln erfordert, etwa kurzfristig deutlich 
mehr Studienplätze für Medizinerinnen und Medi-
ziner zu schaffen.“

Damit sind die Informationen zum einen wichtig für 
die KVH, damit sie ihre Mitglieder gut zur Niederlas-
sung beraten und deren Interessen auf Landes- und 
Bundesebene vertreten kann. Zum anderen sind sie 
aber auch essenziell für Kassen, Verbände, hessische 
Politikerinnen und Politiker sowie für Journalistin-
nen und Journalisten. „Und die hessischen Land-
kreise, kreisfreien Städte sowie Gemeinden haben 
wir über die kommunalen Spitzenverbände infor-
miert, mit denen wir uns regelmäßig austauschen“, 
sagt Maja Zink, Abteilungsleiterin Sicherstellung. 
„Auch Praxen können mit den regionalen Informa-
tionen ihre Zukunft besser planen. Wenn man sieht, 
dass in fünf Jahren drei Kolleginnen oder Kollegen 
altersbedingt ihre Praxis abgeben werden, lohnt es 
sich, gezielt Nachfolgerinnen und Nachfolger aus-
zubilden.“

Die Online-Karten und Dossiers sind also ein gutes 
Beispiel dafür, wie Technologie helfen kann, ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen. Aus allen Arten 
von Daten gewinnt die KVH verwertbare Informa-
tionen und wirbt damit um Mitstreiter. Ziel: dass in 
Hessen die ambulante Versorgung auch in 15 Jah-
ren noch passt. Dafür macht sie Landkreise, Städte 
sowie Landes- und Bundespolitik faktenbasiert auf 
die aktuelle und künftige Versorgungslage aufmerk-
sam – damit sich etwas ändert, und zwar schneller 
als bisher.

6&H1(//(5� *�167,*(5� 9,68(//(5
Vor den Online-Karten gab es eine gedruckte Ver-
sion (Fokus Gesundheit), die teils erst nach drei Jah-

ren neu aufgelegt wurde. Die digitalen Reports sind 
deutlich aktueller, kostengünstiger und verbessern 
den Service der KVH für ihre Mitglieder, da Anfra-
gen nun schneller beantwortet werden können. 
Außerdem kann die KVH die Daten ausführlicher 
analysieren und hat dabei mehr Möglichkeiten als 
zuvor. 

237,0$/�" )(('%$&. (5:�16&H7�
Die Optik der Karten wurde seit dem ersten Go-live 
komplett überarbeitet. Neu hinzugefügt wurden 
Stadtteildaten, zum Beispiel für Frankfurt, und in 
puncto Aktualität ist nun ersichtlich, welchen Daten-
stand Nutzerinnen und Nutzer vor sich haben (Sei-
tenleiste bei Karten sowie Deckblatt bei Dossiers). 
Außerdem ist geplant, den Bedarfsplan besser zu 
platzieren und die Daten häufiger zu aktualisieren. 
„Toll wäre, wenn irgendwann jeder selbst mit we-
nigen Klicks Tabellen zusammenstellen könnte und 
wir weniger mit Text arbeiteten und mehr Richtung 
Karten, Grafiken und interaktive Dashboards gin-
gen“, wagt Lorraine Hennessy einen Blick in die 
Zukunft. 

Man sieht also: Die Art, wie die KVH Informationen 
zur Verfügung stellt, wird sich in den kommenden 
Jahren weiterentwickeln. Technologiebasiert arbei-
tet sie daran, Fakten verständlich zu kommunizieren 
und so auch komplexe regionale Fragestellungen 
lösen zu können. 

Feedback erwünscht! Wenn Sie eine Information 
rund um die ärztliche und psychotherapeutische 
Versorgung in Hessen suchen, aber nicht in der 
Datenbank finden, wenden Sie sich per Mail  an 
EeGDUIVSUueIuQg#kYKeVVeQ�Ge.

SABINE GOTTHARDT

+$BE1 SIE :EI7E5E )5$*E1" 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer info.line sind montags bis freitags 
von 7 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

��� ����������

iQIR�OiQe#kYKeVVeQ�Ge

kYK�OiQk�S�����
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Berge von Akten mit Behandlungsdokumentationen der Teams Quali-
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EBM AKTUELL

Rückwirkende EBM-Änderung 
zum 1. Juli 2022
Die weiteren EBM-Änderungen zum 01.07.2022 
sind bereits in der vorherigen Ausgabe Nr. 4/2022 
veröffentlicht.

REHA-VERORDNUNG: 
VERGÜTUNG ERHÖHT UND NEUE GOP 
01613 FÜR DIE GERIATRISCHE REHA
Rückwirkend zum 01.07.2022 erhalten Sie als Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten eine höhere Vergütung bei der 

Verordnung einer medizinischen Reha nach GOP 
01611. Für die Ausstellung einer Verordnung für 
eine geriatrische Rehabilitation können Sie eben-
falls rückwirkend die neue GOP 01613 aus dem 
Abschnitt 1.6 des EBM abrechnen. Grund für die 
Anpassung im EBM ist der Mehraufwand bei der 
Ausstellung der Verordnung nach Muster 61. Auf-
grund des Intensivpflege- und Rehabilitationsgeset-
zes (GKV-IPReG) hatte der G-BA eine Anpassung der 
Rehabilitations-Richtlinie beschlossen.

Neue Bewertung überblicken

GOP Kurzbeschreibung Bewertung 
bis 30.06.2022

Bewertung 
ab 01.07.2022

01611 Verordnung von medizinischer Rehabilitation 34,02 Euro* 
(302 Punkte)

35,49 Euro* 
(315 Punkte)

*nach bundeseinheitlichem Orientierungspunktwert 2022 (11,2662 ct)

Für die Verordnung einer geriatrischen Rehabili-
tation rechnen Sie die neue GOP 01613 aus dem 
Abschnitt 1.6 EBM ab. Bei der Verordnung geben 
Sie mindestens eine rehabilitationsbegründende 
Funktionsdiagnose und mindestens zwei geriatrie-
typische Diagnosen auf dem Verordnungsformular 
an. Die Schädigungen, die aus den Diagnosen her-
vorgehen, weisen Sie durch zwei Funktionstests aus 
unterschiedlichen Schädigungsbereichen nach. Die 
GOP 01613 können Sie höchstens einmal im Krank-
heitsfall abrechnen. Die GOP ist 8,45 Euro wert 
(75 Punkte); bundeseinheitlicher Punktwert 2022 
11,2662 Cent.

Die GOP 01613 für die geriatrische Reha-Verord-
nung können folgende Fachgruppen abrechnen:

� Allgemeinmedizin 
� Innere Medizin
� Orthopädie
� Orthopädie und Unfallchirurgie
� Chirurgie
� Kinderchirurgie
� Plastische und Ästhetische Chirurgie
� Physikalische und Rehabilitative Medizin
� Neurologie
� Nervenheilkunde
� Neurologie und Psychiatrie
� Neurochirurgie
� Psychiatrie und Psychotherapie

ABRECHNUNG
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Rückwirkende Detailänderungen 
zum 1. Juli 2022
Die weiteren Detailänderungen zum 01.07.2022 
sind bereits in der vorherigen Ausgabe Nr. 4/2022 
veröffentlicht.

ANPASSUNGEN IN DER MIKROBIOLOGIE
� Mit dem Beschluss der 596. Sitzung des G-BA 

wurde im Rahmen der Änderung in der Mikro-
biologie die GOP 32826 (Chlamydia-trachoma-
tis-DNA und/oder -RNA) gestrichen. Die dafür 
aufgenommene GOP 32839 (Nukleinsäurenach-
weis von Chlamydien) wurde jetzt stattdessen 
in die Präambel Nummer 4 des Kapitels 19 EBM 
aufgenommen. Sie als Fachärztinnen und Fach-
ärzte für Pathologie und Fachärztinnen und 
Fachärzte für Neuropathologie können somit die 
GOP 32839 abrechnen, da die fachliche Befähi-
gung bei Ihnen mit der Berechtigung zum Führen 

der jeweiligen Arztbezeichnung als nachgewie-
sen gilt.

� Mit der Anpassung der Mikrobiologie wurde die 
GOP 32584 für den Nachweis von HEV-Anti-
körpern neu in den Unterabschnitt 32.3.7 des 
EBM aufgenommen. Rückwirkend werden die 
jeweils dritten und vierten Anmerkungen zum 
Katalog der GOP 32584 bis 32641 um die GOP 
32584 erweitert. Antikörperuntersuchungen auf 
vorgefertigten Reagenzträgern können Sie als 
Ärztinnen und Ärzte demnach auch nicht nach 
der neuen GOP 32584 abrechnen. Zudem wird 
die GOP 32584 in die Höchstwertberegelung 
der GOP 32569 bis 32571, 32584 bis 32641, 
32642 und 32660 bis 32664 mit einbezogen. 
Der Höchstwert beträgt für alle GOP 66,30 Euro.

EBM-Änderungen seit 1. Oktober 2022
KSV-PSYCH-RL: NEUE LEISTUNGEN 
ABRECHNEN
Seit dem 01.10.2022 können Sie als Ärztinnen und 
Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten neue Leistungen für die Komplexver-
sorgung schwer psychisch Kranker abrechnen. Die 
neuen GOP 37500, 37510, 37520, 37525, 37530, 
37535, 37550, 37551 und 37570 werden in einen 
neuen Abschnitt 37.5 im EBM aufgenommen. 

Der ergänzte erweiterte Bewertungsausschuss setzt 
damit die Leistungen der Richtlinie über die berufs-
gruppenübergreifende, koordinierte und struktu-
rierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch 
kranke Versicherte mit komplexem psychiatrischem 
oder psychotherapeutischem Behandlungsbedarf 
(KSV-Psych-RL) im EBM um. Für Kinder und Jugend-
liche mit einer schweren psychischen Erkrankung 
soll ein eigenes Programm erarbeitet werden.  

Die neuen Leistungen aus Abschnitt 37.5 EBM kön-
nen Sie als Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 
sowie Vertragspsychotherapeutinnen und Vertrags-
psychotherapeuten abrechnen, wenn Sie sich in 
einem regionalen Netzverbund zusammengeschlos-
sen haben. Der Netzverbund benötigt eine Geneh-
migung der KVH nach § 3 Absatz 9 KSV-Psych-RL. 
Alle Informationen zur Genehmigung finden Sie 
unter kvh.link/p22044

In einem Netzverbund schließen sich mindestens 
zehn Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrich-
tungen wie Psychiatrie, Neurologie und Psycho-
somatik sowie Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten zusammen. Diese kooperieren mit 
Krankenhäusern, mit der häuslichen psychiatrischen 
Pflege sowie anderen Gesundheitsberufen wie der 
Sozio- und Ergotherapie. Bei Bedarf ziehen sie wei-
tere Fachleute oder Dienste hinzu. 

ABRECHNUNG
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Die psychiatrische Komplexbehandlung richtet sich 
nach § 2 KSV-Psych-RL an Erwachsene mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen. Konkret müssen vier 
Kriterien erfüllt sein:
� Die Person hat das 18. Lebensjahr vollendet.
� Es liegt eine psychische Erkrankung F10-F99 

nach Kapitel V der ICD-10-GM vor.
� Der GAF-Wert beträgt höchstens 50.

� Es handelt sich um einen komplexen Behand-
lungsbedarf. Um das Behandlungsziel zu er-
reichen (Heilung, Linderung oder Verhütung von 
Verschlimmerung) ist pro Quartal der Einsatz 
von mindestens zwei Maßnahmen der Kranken-
behandlung durch Leistungserbringerinnen und 
Leistungserbringer unterschiedlicher Disziplinen 
gemäß § 3 Absatz 2 bis 3 KSV-Psych-RL nötig.

Leistungen der Komplexversorgung überblicken

GOP Kurzbeschreibung Häufigkeit Bewertung 

37500 Eingangssprechstunde gemäß § 8 der KSV-Psych-RL je vollendete 
15 Minuten, 
höchstens vier-
mal im Krank-
heitsfall

26,02 Euro* 
(231 Punkte)

37510 Differenzialdiagnostische Abklärung 
gemäß § 8 der KSV-Psych-RL

je vollendete 
15 Minuten, 
höchstens vier-
mal im Krank-
heitsfall

26,02 Euro* 
(231 Punkte)

37520 Erstellen eines Gesamtbehandlungsplans 
gemäß § 9 der KSV-Psych-RL

einmal im 
Krankheitsfall

50,47 Euro* 
(448 Punkte)

37525 Zusatzpauschale für Leistungen der Bezugsärztin oder 
des Bezugsarztes oder der Bezugspsychotherapeutin 
oder des Bezugspsychotherapeuten

einmal im 
Behandlungsfall

50,70 Euro* 
(450 Punkte)

37530 Koordination der Versorgung nach § 10 der 
KSV-Psych-RL durch eine nichtärztliche Person 
gemäß § 5 Abs. 2 der KSV-Psych-RL

einmal im 
Behandlungsfall

65,01 Euro* 
(577 Punkte)

37535 Aufsuchen einer Patientin oder eines Patienten im 
häuslichen Umfeld durch eine nichtärztliche Person 
gemäß § 5 Absatz 2 der KSV-Psych-RL im Rahmen 
der Koordination der Versorgung gemäß § 10 der 
KSV-Psych-RL

je Sitzung, 
höchstens drei-
mal im Behand-
lungsfall

18,70 Euro* 
(166 Punkte)

ABRECHNUNG
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Leistungen der Komplexversorgung überblicken

GOP Kurzbeschreibung Häufigkeit Bewertung 

37550 Fallbesprechung gemäß § 6 KSV-Psych-RL je vollendete 
10 Minuten, 
höchstens vier-
mal im Behand-
lungsfall

14,42 Euro* 
(128 Punkte)

37551 Zuschlag zu der GOP 37550 bei Teilnahme eines oder 
mehrerer nichtärztlicher bzw. nichtpsychotherapeuti-
scher Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die nicht an 
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen und 
nach § 3 Abs. 3 und 5 KSV-Psych-RL an der Behand-
lung beteiligt sind

je vollendete 
10 Minuten, 
höchstens 
viermal im 
Behandlungsfall

14,42 Euro* 
(128 Punkte)

37570 Zusatzpauschale für zusätzliche Organisations- und 
Managementaufgaben sowie technische Aufwände im 
Rahmen eines Netzverbundes

einmal im 
Behandlungsfall

22,53 Euro* 
(200 Punkte)

* nach bundeseinheitlichem Orientierungspunktwert 2022 (11,2662 ct)

Als Erstes besucht die Patientin oder der Patient 
die Eingangssprechstunde, die jeder Netzverbund 
anbieten muss. Ein Termin soll innerhalb von sie-
ben Werktagen möglich sein. Erfolgt der direkte 
Zugang nicht über ein Mitglied des Netzverbundes 
oder eine kooperierende Psychiatrische Instituts-
ambulanz, bedarf es einer Überweisung oder Emp-
fehlung nach § 7 KSV-Psych-RL. Sie rechnen die 
Eingangssprechstunde über die neue GOP 37500 
ab. In der Eingangssprechstunde prüfen Sie in einer 
Einzelbehandlung, ob die Voraussetzungen nach 
§ 2 KSV-Psych-RL für die Komplexversorgung für die 
Patientin oder den Patienten vorliegen, und führen 
eine Beratung und/oder Erörterung durch. 

Rechnen Sie die GOP 35151 (Psychotherapeutische 
Sprechstunde) neben der GOP 37500 ab, ist eine 
mindestens 15 Minuten längere Arzt-Patienten-
Kontaktzeit als in der GOP 35151 angegeben Vor-
aussetzung für die Berechnung der GOP 37500.

Die neue GOP 37500 wird bei der Berechnung des 
Strukturzuschlags berücksichtigt. Die KVH setzt die 
Zuschläge automatisch der Abrechnung zu. 

Nach der Eingangssprechstunde soll innerhalb von 
weiteren sieben Tagen die differenzialdiagnostische 
Abklärung erfolgen. Für die differenzialdiagnostische 

Abklärung des Krankheitsbildes nach § 8 der KSV-
Psych-RL als Einzelbehandlung rechnen Sie die neue 
GOP 37510 ab. Sie erheben mögliche somatische 
Komorbiditäten, veranlassen ggf. weitere notwen-
dige somatische Diagnostik, klären den individuellen 
Behandlungsbedarf und geben eine Empfehlung für 
die weitere Behandlung ab.

Die GOP 37510 können Sie nur abrechnen, wenn 
die GOP 37500 für die Eingangssprechstunde durch 
Sie oder durch eine Kollegin oder einen Kollegen im 
Netzverbund im aktuellen oder im Vorquartal abge-
rechnet wurde. 

Für die Fallbesprechung gemäß § 6 KSV-Psych-RL 
unter Einbeziehung der an der Versorgung der 
jeweiligen Patientin oder des jeweiligen Patienten 
beteiligten Berufsgruppen rechnen Sie die neue 
GOP 37550 ab. 

Die GOP 37550 können Sie sowohl telefonisch als auch 
per Video durchführen. Erbringen Sie die GOP 37550 
per Video, dann kennzeichnen Sie in der Abrechnung 
die GOP 37550 mit dem Suffix „V“ (37550V). Für die 
Abrechnung benötigen Sie zudem einen zertifizierten 
Videodienstanbieter. Informationen zur Videosprech-
stunde und zur Meldung des Videodienstanbieters 
stehen für Sie unter kvh.link/p22045 bereit.

ABRECHNUNG
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Führen Sie die Fallbesprechung nach der GOP 
37550V im Rahmen einer Videosprechstunde durch, 
können Sie zusätzlich den Technikzuschlag nach der 
GOP 01450 abrechnen.

Als zentrale Ansprechperson trägt die Bezugsärztin 
oder der Bezugsarzt und die Bezugspsychothera-
peutin oder der Bezugspsychotherapeut die Verant-
wortung für die Erstellung und Fortschreibung des 
Gesamtbehandlungsplans sowie ein dem Gesamt-
behandlungsplan entsprechendes Ineinandergreifen 
der Versorgungsbestandteile für die Patientin oder 
den Patienten. Sie oder er muss über einen vollen 
Versorgungsauftrag verfügen und in der Lage sein, 
die Koordination der Versorgung der Patientin oder 
des Patienten an eine nichtärztliche Person nach § 5 
Absatz 2 KSV-Psych-RL zu delegieren.

Die neuen GOP 37520, 37525, 37530, 37535, 
37551 und 37570 können Sie nur als Bezugsärz-
tin oder Bezugsarzt und Bezugspsychotherapeutin 
oder Bezugspsychotherapeut abrechnen.

Für das Erstellen des Gesamtbehandlungsplans nach 
§ 9 KSV-Psych-RL auf Grundlage der differenzial-
diagnostischen Abklärung können Sie die neue GOP 
37520 abrechnen. 

Die GOP 37520 können Sie nur abrechnen, wenn 
die GOP 37500 für die Eingangssprechstunde durch 
Sie oder durch eine Kollegin oder einen Kollegen im 
Netzverbund im aktuellen oder im Vorquartal abge-
rechnet wurde. 

Die neue GOP 37525 rechnen Sie für die dokumen-
tierte Überprüfung und Fortschreibung des Gesamt-
behandlungsplanes sowie den fachlichen Austausch 
und die Abstimmung mit den an der Behandlung 
Beteiligten ab.

Für die Koordination der Versorgung nach § 10 
der KSV-Psych-RL durch eine nichtärztliche Person 
(§ 5 Abs. 2 der KSV-Psych-RL) rechnen Sie die neue 
GOP 37530 ab. Die Koordination des Versorgungs-
angebots übernimmt eine qualifizierte Fachkraft, 
die beispielsweise in Soziotherapie, Ergotherapie 
oder in psychiatrischer Krankenpflege ausgebildet 
ist. Sie stellt die Vernetzung der an der Versorgung 
der Patientin oder des Patienten beteiligten Berufs-
gruppen sicher, hält die Umsetzung des Gesamt-
behandlungsplans nach, vereinbart Termine bei den 
an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen und 
erarbeitet ein individuelles Rückmeldesystem mit 
der Patientin oder dem Patienten.

Sucht die nichtärztliche Person eine Patientin oder 
einen Patienten im häuslichen Umfeld für die Versor-
gung auf, rechnen Sie dafür die neue GOP 37535 ab.

Die ebenfalls neue GOP 37551 rechnen Sie als 
Zuschlag zur GOP 37550 ab, wenn an der Fall-
besprechung ein oder mehrere nichtärztliche bzw. 
nichtpsychotherapeutische Personen teilnehmen, 
die nach § 3 Abs. 3 und 5 KSV-Psych-RL an der 
Behandlung beteiligt sind. 

Die Vergütung der GOP 37551 verteilen Sie an die 
nichtärztlichen bzw. nichtpsychotherapeutischen 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der Fallbespre-
chung.

Die neue GOP 37570 können Sie als Zusatzpau-
schale für zusätzliche Organisations- und Manage-
mentaufgaben sowie technische Aufwände im Rah-
men eines Netzverbundes abrechnen.

ABRECHNUNG

6 AUF DEN PUNKT INFO.SERVICE NR.5 /OKTOBER 2022



Die GOP 37510 können nur folgende Fachärztinnen 
und Fachärzte abrechnen:
� Psychiatrie und Psychotherapie,
� Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
� Nervenheilkunde,
� Neurologie und Psychiatrie.

Die GOP 37500, 37520, 37525, 37530 und 37535 
können nur folgende Fachgruppen abrechnen:
� Psychiatrie und Psychotherapie,
� Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
� Nervenheilkunde,
� Neurologie und Psychiatrie,
� ärztliche und psychologische Psychotherapeutin-

nen und Psychotherapeuten.

Die GOP 37550, 37551 und 37570 können zusätz-
lich auch Sie als Fachärztinnen und Fachärzte für 
Neurologie abrechnen. 

Als Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie bzw. für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie können Sie nur die 
GOP 37550 abrechnen.

Sie als Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten können neu proba-
torische Sitzungen bereits frühzeitig auch in den 
Räumen des Krankenhauses durchführen, sofern 
sich nach der Krankenhausbehandlung eine Kom-
plexversorgung nach der KSV-Psych-RL anschließen 
soll, in deren Rahmen auch eine ambulante psycho-
therapeutische Behandlung durchgeführt werden 
soll. Für die Besuche können Sie die GOP 01410 bis 
01413 und 01415 abrechnen. Sie kennzeichnen die 
GOP dann mit dem Suffix L (01410L bis 01413L und 
01415L). 

Rechnen Sie die GOP 22220 und 23220 im Zu-
sammenhang mit der Komplexversorgung nach der 
KSV-Psych-RL ab, dann können Sie die GOP 22220 
und 23220 höchstens 20-mal im Behandlungsfall 
abrechnen. Sie kennzeichnen die GOP dann mit 
dem Suffix L (GOP 22220L und 23220L). Führen Sie 
die GOP 22220 und 23220 im Zusammenhang mit 
der Komplexversorgung nach der KSV-Psych-RL per 
Video durch, kennzeichnen Sie die GOP dann mit 
dem Suffix W (GOP 22220W und 23220W).

Wichtig: Eine parallele Behandlung einer Patientin 
oder eines Patienten durch nicht am Netzverbund 
beteiligte Leistungserbringende ist nicht möglich, 
wenn sich die Behandlung auf eine Diagnose nach 
§ 2 Absatz 2 der KSV-Psych-RL bezieht. Ausgenom-
men sind bereits begonnene Behandlungen, die 
zur Gewährleistung der Kontinuität der Versorgung 
nach den Vorgaben des § 3 Absatz 12 KSV-Psych-RL 
fortgesetzt werden.

EBM-FR

PRAXISTIPP
Zu allen EBM-Änderungen finden Sie 
aktuelle und weiterführende Informa-
tionen unter kvh.link/p22046

Reinschauen lohnt sich!

ABRECHNUNG
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SARS-COV-2-ARZNEIMITTELVERSORGUNGSVERORDNUNG GEÄNDERT

Coronavirus: 
Paxlovid® bevorraten und abgeben
Seit dem 18.08.2022 können Sie als Hausärztinnen 
und Hausärzte das antivirale Medikament Paxlovid®

(Wirkstoffe: Ritonavir und Nirmatrelvir) neu in Ihrer 
Praxis vorrätig halten und im Bedarfsfall an Ihre 
Patientinnen und Patienten direkt abgeben. Für die 
Abgabe des Medikaments rechnen Sie die neue 
GOP 88125 ab. Die GOP ist 15 Euro wert und vor-
erst befristet bis 30.09.2022 abrechenbar. Die Ver-
ordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arzneimit-
telversorgungsverordnung wurde durch eine vierte 
Änderungsverordnung entsprechend angepasst.

Als Hausärztinnen und Hausärzte beziehen Sie das 
Medikament Paxlovid® auf dem Arzneimittelrezept 
(Muster 16) ohne Namensnennung. Als Kosten-
träger geben Sie das Bundesamt für Soziale Siche-
rung (BAS) mit dem Institutionskennzeichen (IK) 
10360999 an. Sie können bis zu fünf Therapieein-
heiten beziehungsweise bis zu fünf Packungen über 
Ihre regelmäßige Bezugsapotheke auf diesem Weg 
beschaffen. Nach Abgabe des Medikaments an Ihre 
Patientin oder Ihren Patienten können Sie die Nach-
bestellung in entsprechender Anzahl vornehmen.

Bei Abgabe an die erwachsenen Patientinnen und 
Patienten fügen Sie ein vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur Ver-

fügung gestelltes Informationsblatt bei. Darin ent-
halten sind Informationen für die orale Einnahme 
des Medikaments. Laut Fachinformation ist eine 
Abgabe des Medikaments an Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren nicht vorgesehen. 

Sie als Hausärztinnen und Hausärzte rechnen bei 
der KVH die Leistungen wie gewohnt mit Ihrer 
Quartalsabrechnung ab. Sie können hierbei für Ihre 
Patientinnen und Patienten einen extra Behand-
lungsschein mit dem Kostenträger „KV Hessen – 
Abstrich Reiserückkehrer“ (VKNR 40810) anlegen. 
Alternativ können Sie die GOP 88125 bei gesetzlich 
Versicherten auch auf den gewohnten GKV-Schein 
abrechnen.

Für Sie als Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 
bleibt das Verfahren zur patientenindividuellen 
Verordnung von Paxlovid® bestehen. Als fachärzt-
lich tätige Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 
und auch Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- 
und Jugendmedizin können Sie nur über diesen 
Beschaffungs- und Versorgungsweg Ihre Patientin-
nen und Patienten weiterhin betreuen.

EBM-FR
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ARBEITSUNFÄHIGKEITS-RICHTLINIE ANGEPASST

AU-Bescheinigung per Telefon 
ausstellen
Seit dem 04.08.2022 können Sie als Ärztinnen und 
Ärzte wieder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
(AU) nach einer telefonischer Anamnese bei leichten 
Erkrankungen der oberen Atemwege ausstellen. Die 
Sonderregelung gilt vorerst bis 30.11.2022. Für den 

postalischen Versand der AU-Bescheinigung rech-
nen Sie die GOP 88122 (Hessenspezifische GOP) 
ab. Alle aktuellen Informationen erhalten Sie unter 
kvh.link/p22047

EBM-FR

ÄRZTLICHE ZWEITMEINUNG EINHOLEN

Einsatz eines Herzschrittmachers oder 
Defibrillators
Patientinnen und Patienten, denen der Einsatz eines 
Herzschrittmachers oder Defibrillators empfohlen 
wird, haben seit dem 28. Juli 2022 Anspruch auf 
eine ärztliche Zweitmeinung.

Mit dem Beschluss erweiterte der G-BA seine Richt-
linie zum Zweitmeinungsverfahren (Zm-RL) um 
einen achten planbaren Eingriff. Sie als ambulant 
oder stationär tätige Ärztinnen und Ärzte können 
seit Inkrafttreten auf Wunsch einer Patientin oder 
eines Patienten als Zweitmeiner prüfen, ob der emp-
fohlene Eingriff auch aus Ihrer Sicht medizinisch 
wirklich notwendig ist. Zudem beraten Sie die Ver-
sicherten zu möglichen Behandlungsalternativen.

Herzschrittmacher und Defibrillatoren werden der-
zeit bei einer Reihe von Erkrankungen des Herzens 
wie bei Herzrhythmusstörungen und einer Herz-
insuffizienz eingesetzt. Die in den Körper eingesetz-
ten Geräte können unter anderem den Herzrhyth-
mus stabilisieren beziehungsweise auch Todesfälle 
aufgrund eines Herzstillstandes verhindern, denn es 
gibt Erkrankungsbilder, für die eine medikamentöse 
Therapie nicht (mehr) infrage kommt.

ALS ERSTMEINER ABRECHNEN
Sie als Erstmeiner müssen Patientinnen und Patien-
ten, bei denen der Einsatz eines Herzschrittma-
chers oder Defibrillators geplant ist, über ihren 
Rechtsanspruch auf eine zweite ärztliche Meinung 
informieren. Bei dieser Indikation können Sie als 
Fachärztinnen und Fachärzte für Herzchirurgie, 
Innere Medizin und Kardiologie, Innere Medizin 
mit Schwerpunkt Kardiologie sowie Fachärztinnen 
und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit 
Schwerpunkt Kinderkardiologie oder Kinder- und 
Jugendkardiologie Erstmeiner sein. Sie rechnen hier-
für seit dem 28.07.2022 die GOP 01645 mit dem 
Suffix „H“ (01645H) bei einem geplanten Einsatz 
eines Herzschrittmachers oder Defibrillators ab. Die 
GOP 01645H beinhaltet die Aufklärung, Beratung 
und Zusammenstellung aller erforderlichen Unter-
lagen für die Patientin oder den Patienten. Sie als 
indikationsstellende Ärztin oder indikationsstellen-
der Arzt händigen den Patientinnen und Patien-
ten zudem das Merkblatt des G-BA aus. Beachten 
Sie bitte, dass die Aufklärung zur Zweitmeinung 
mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff 
erfolgen soll.

ABRECHNUNG
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ZWEITMEINUNGSGEBENDE 
FACHÄRZTINNEN UND FACHÄRZTE
Fachärztinnen und Fachärzte, die für den Einsatz 
von Herzschrittmachern und Defibrillatoren eine 
Genehmigung als sogenannte Zweitmeiner erhalten 
wollen, müssen in einer der folgenden Fachrichtun-
gen qualifiziert sein: 
� Innere Medizin und Kardiologie
� Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie
� Herzchirurgie
� Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt 

Kinderkardiologie
� Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt 

Kinder- und Jugendkardiologie

Die Genehmigung, Zweitmeinungsleistungen 
abzurechnen, können Sie bei der KVH beantra-
gen. 
Zudem gelten die generellen Anforderungen des 
G-BA, die zweitmeinungsgebende Ärztinnen und 
Ärzte hinsichtlich ihrer Qualifikation und Unabhän-
gigkeit erfüllen müssen.

ALS ZWEITMEINER ABRECHNEN
Als Zweitmeiner müssen Sie bestimmte fachliche 
Voraussetzungen gemäß dem Allgemeinen Teil der 
Zm-RL erfüllen. Dazu gehört vor allem der Nach-
weis einer geeigneten Weiterbildungsermäch-
tigung. Zudem müssen Sie erklären, dass keine 
Interessenskonflikte vorliegen, die einer unabhän-
gigen Erbringung der Zweitmeinung entgegenste-
hen. Als Zweitmeiner rechnen Sie Ihre Versicher-
ten-, Grund- oder Konsiliarpauschale beim ersten 
Arzt-Patienten-Kontakt ab. Die Zweitmeinung um-
fasst die Durchsicht vorliegender Befunde der/des 
indikationsstellenden Ärztin oder Arztes und ein 
Anamnesegespräch. Hinzu kommen Untersuchun-
gen, sofern sie zur Befunderhebung und Über-
prüfung der Indikationsstellung erforderlich sind. 
Als Zweitmeiner kennzeichnen Sie vor dem Einsatz 
von Herzschrittmachern und Defibrillatoren alle im 

Zusammenhang mit dem Zweitmeinungsverfahren 
durchgeführten und abgerechneten GOP im freien 
Begründungstext (Feldkennung 5009) mit der 
88200H.

Die KVH hat alle wichtigen Informationen zur 
Abrechnung rund um das Zweitmeinungsver-
fahren für Sie leicht verständlich aufbereitet unter 
kvh.link/p22048.

HINTERGRUND – ZWEITMEINUNGSVERFAH-
REN BEI GEPLANTEN OPERATIONEN
Gesetzlich Versicherte haben bei planbaren Opera-
tionen gemäß § 27b SGB V einen Rechtsanspruch 
auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung. Der 
G-BA legt in der Zm-RL den genauen Leistungs-
umfang eines Zweitmeinungsverfahrens fest. Zu-
dem wählt er aus, für welche Eingriffe dieser 
Anspruch besteht. Ein rechtlicher Zweitmeinungs-
anspruch besteht aktuell bei den folgenden plan-
baren Eingriffen:
� Amputation beim diabetischen Fußsyndrom
� Tonsillektomie, Tonsillotomie
� Eingriff an der Wirbelsäule
� Gebärmutterentfernung
� Schulterarthroskopie
� Implantation einer Knieendoprothese
� Herzkatheteruntersuchung oder Verödung 

von Herzgewebe
QS, EBM-FR

Für Ihre Fragen zur Genehmigung 
steht Ihnen das Team Qualitätssicherung 
Team 2 gerne zur Verfügung.

069 24741-6687
069 24741-68687
zweitmeinungsverfahren@kvhessen.de

ABRECHNUNG
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DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG E.V. (DGUV)

Zulassung zum 
Durchgangsarztverfahren
Dr. med. Christoph Czerny ist seit dem 01.07.2022 
als niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg 
am Standort Straße der Republik 17–19, 65203 
Wiesbaden, am Durchgangsarztverfahren beteiligt.

Dr. med. Hans-Joachim Patzak ist seit dem 
01.07.2022 als niedergelassener Chirurg und Un-
fallchirurg am Standort Frankfurter Landstraße 22, 
61231 Bad Nauheim, am Durchgangsarztverfahren 
beteiligt.

Dr. med. Armond Ghazari ist seit dem 01.08.2022 
als niedergelassener Orthopäde und Unfallchirurg 
am Standort Im Ziegelgarten 1, 63607 Wächters-
bach, am Durchgangsarztverfahren beteiligt.

Dr. med. Reinhard Titel, Wiesbaden, hat seine 
durchgangsärztliche Tätigkeit zum 30.09.2020 auf-
gegeben.

Dr. med. Andreas Strack, Kinderchirurg, wird für 
Dr. med. Kay Großer als ständiger Vertreter im 
Durchgangsarztverfahren anerkannt. 

Daniel-Valentin Rosca, Orthopäde und Unfall-
chirurg, wird für Dr. med. Arno Kneip als ständiger 
Vertreter im Durchgangsarztverfahren anerkannt. 

DGUV
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Sie finden uns im Internet unter:

www.kvhessen.de/aufdenpunkt



Durch die Erprobung neuer Maßnahmen und mit-
hilfe von Pilotprojekten ist auch die Qualitäts-
sicherung der KVH auf dem besten weg umwelt-
freundlich und zeitgemäß digital in Kontakt mit 
Mitgliedern sowie auch mit den Kommissionsärztin-
nen und -ärzten zu treten.

'2.80(17$7,21(1 (,1)$&H
HOCHLADEN
Für einige Leistungsbereiche, wie beispielsweise 
Sonographie oder Arthroskopie, ist es inzwischen 
ganz einfach möglich, die im Rahmen der gesetzli-
chen Stichprobenprüfung erforderlichen Dokumen-
tationsunterlagen im sicheren Netz der KVH hoch-
zuladen. Das gilt für schriftliche und bildgebende 
Dokumente. Dieses Verfahren ist schnell, praktisch, 
preiswert und umweltfreundlich, es wird außerdem 
von Anfang an die Gefahr minimiert, dass sensible 
Patientendaten auf dem Postweg in falsche Hände 
geraten. Andere Leistungsbereiche werden hier 
nach und nach folgen. Mitglieder, die bis jetzt noch 
keine Möglichkeiten zum Upload im sicheren Netz 
haben, senden in der Regel heute schon ihre Doku-
mentationen auf digitalen Datenträgern. Diese wer-
den direkt in der QS am Datenträger-Terminal auf 
Viren gecheckt und dann ins System eingespielt. 
Als Zwischenlösung, bis für alle Leistungsbereiche 
Upload-Möglichkeiten geschaffen sind, eine sehr 
gute Variante, denn sie erspart den Mitgliedern, der 
QS und der Umwelt unnötige Papierberge.

21/,1( %(857(,/(1 ī
DATENGESICHERTE CLOUD
Jede angeforderte und eingesandte Dokumentation 
wird von drei in den jeweiligen Leistungsbereichen 
fachkundigen Mitgliedern der 24 verschiedenen 
QS-Kommissionen geprüft. Diese drei verständigen 
sich dann auf eine gemeinsame Beurteilung. Damit 
auch dieser Schritt in der QS möglichst einfach, 
schnell und datensicher läuft, wird seit zwei Jahren 
eine Cloud verwendet, die durch eine Zwei-Wege-
Authentifizierung den Datenschutzbestimmungen 
entspricht. Es entfällt damit die umfangreiche Ver-
vielfältigung der eingereichten Unterlagen für drei 
Kommissionsmitglieder.

Die zu prüfenden Unterlagen werden in die Cloud 
hochgeladen und die Kommissionsärztinnen und 
-ärzte loggen sich dort direkt ein. So können sie 
auch die Prüfzeit deutlich besser einteilen, da die 
Daten peu à peu digital bei ihnen ankommen und 
kein Paketbote mit allen ausgedruckten Dokumen-
tationsunterlagen an der Tür klingelt.

Nach der Onlineprüfung wird die Verwaltung wie-
der tätig, fügt die Prüfbögen zusammen und orga-
nisiert Kommissionssitzungen, damit die Ergebnisse 
nochmal zusammen besprochen werden können.

Manche Leistungsbereiche können bisher allerdings 
noch nicht online beurteilt werden, da die Quali-
tät der Bildübertragung innerhalb der Cloud bei 
speziellen Formaten noch nicht hundertprozentig 
einwandfrei ist. Und natürlich muss die Beurteilung 
anhand der bestmöglichen Bildqualität erfolgen. 
In diesen Leistungsbereichen erfolgt die Prüfung 
der Dokumentationen durch die Kommissionen in 
der Regel noch im Rahmen von gemeinsamen Vor-
Ort-Sitzungen. Im Hintergrund wird jedoch schon 
parallel an der Qualität der Wiedergabe in der Cloud 
beim Anbieter gearbeitet.

.20)257$%/(5� 6&H1(//(5�
UMWELTFREUNDLICHER
Für die ganze Kette der Beteiligten im Rahmen der 
QS-Stichprobenprüfungen bedeutet die Nutzung 
von digitalen Möglichkeiten immense Arbeits-
erleichterungen, Geldersparnis und weniger Orga-
nisationsaufwand. Und die QS ist hier noch lange 
nicht fertig. Aktuell werden weitere Leistungsberei-
che umgestellt und dann findet noch das Feintuning 
statt, damit auch möglichst viele Individualitäten 
Platz finden.

Die Teams 1 und 2 der Qualitätssicherung helfen 
Ihnen gerne weiter, die Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner mit den zugehörigen Kontakt-
daten finden Sie unter kYK�OiQk�S�����

CHRISTIANE BAADER,
ANTJE ANDRES
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Der Nachwuchsmangel in der Ärzteschaft wird seit 
einigen Jahren in ganz Deutschland diskutiert. Die 
Probleme liegen bei der unzureichenden Anzahl an 
Medizin-Studienplätzen wie auch an der Abwan-
derung approbierter Ärztinnen und Ärzten bei-
spielsweise in die Unternehmensberatung. Viele 
junge Medizinerinnen und Mediziner können sich 
einen starren Arbeitsalltag in einer Klinik oder eine 
60-Stunden-Woche in der eigenen Praxis für die 
Zukunft nicht vorstellen. Dabei hat sich der Arbeits-
markt sowohl im stationären wie auch im ambulan-
ten Bereich in den letzten Jahren den Bedürfnissen 
der neuen Generation angepasst. 

Ĳ:25.�/,)(�%$/$1&(İ $/6 :,&H7,*67(
ANFORDERUNG
Eine gute „Work-Life-Balance“ ist laut einer Befra-
gung der KBV aus dem Jahr 2018 für über 90 
Prozent der Nachwuchsmedizinerinnen und Nach-
wuchsmediziner die grundlegendste Erwartung an 
ihr Jobprofil. Für die meisten jungen Ärztinnen und 
Ärzte steht die Gründung einer Familie fest. Im über-
wiegenden Fall wird die Familie während der Fach-
arztweiterbildung gegründet. Die anschließende 

Elternzeit wird nicht mehr nur wie früher von den 
Müttern genommen. Immer mehr Väter entschlie-
ßen sich, einige Monate zugunsten der Kinder eine 
berufliche Auszeit zu nehmen. Nach der Elternzeit 
kommen aber überwiegend die Ärztinnen in Teilzeit 
zurück zu ihrer Weiterbildung.

Um Familie und Beruf unter einen Hut zu brin-
gen, stellt die junge Ärzteschaft hohe Ansprüche 
an  ihren Job. Die Flexibilität im beruflichen Werde-
gang steht an erster Stelle. Aus diesem Grund wird 
der ambulante Sektor für viele Frauen als kom-
patibler mit dem Familienleben wahrgenommen. 
Die starren Arbeitszeiten in der Klinik, auch am 
Wochenende und in der Nacht, wirken für viele 
junge Medizinerinnen und Mediziner abschre-
ckend. Dennoch kommt laut KBV für die Mehrheit 
eine Selbstständigkeit in der ambulanten Tätigkeit 
nicht infrage. Das hohe finanzielle Risiko sowie die 
Verantwortung für die Angestellten erscheinen zu 
groß. Welche Möglichkeiten bietet der Arbeits-
markt den Nachwuchsmedizinerinnen und den 
Nachwuchsmedizinern, um Beruf und Familie zu 
vereinen?

'er $usgleiFK ]ZisFKen )amilie und BeruI sSielt I¾r die n¦FKste *eneratiRn YRn 
Är]tinnen und Är]ten eine immer gr¸¡ere 5Rlle� :elFKe 3ersSeNtiYen Eietet der 
$rEeitsmarNt� um diese $nIRrderungen ]u erI¾llen"

�)DPiOie uQG .DUUieUe ī eiQ 6SDgDt�
�I¾U MuQge �U]tiQQeQ uQG �U]te�

,Q ���� ZDUeQ �� 3UR]eQt GeU ¾EeU Gie .9H DEUeFKQeQGeQ
�U]tiQQeQ uQG �U]te �� -DKUe RGeU M¾QgeU� 'eU $QteiO GeU uQteU
���-äKUigeQ EetUug kQDSS ¾EeU �� 3UR]eQt�

45 2'(5 -�1*(5
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Seit einigen Jahren verändert sich der Arbeitsmarkt 
im stationären Bereich in Richtung der Bedürfnisse 
der neuen Generation an Ärztinnen und Ärzten. 
Immer mehr Kliniken bieten Betriebskindergärten 
mit verschiedenen Zeitmodellen an. Auch eine 
verlässliche Ferienbetreuung wird zum Teil sicher-
gestellt. Die Einführung von verschiedenen Teilzeit-
modellen bietet aber die größte Flexibilität. 

Im ambulanten Bereich ist die Einzelpraxis nach 
wie vor die häufigste Variante der Niederlassung. 
Diese bietet die größte Variabilität im Bezug auf das 
Privatleben. Praxisöffnungszeiten und Urlaube müs-
sen nicht abgestimmt werden. Dennoch ist für viele 
junge Medizinerinnen und Mediziner das finanzielle 
Risiko zu hoch. Dies könnte einer der Gründe für die 
stark steigende Anzahl an angestellten Ärztinnen 
und Ärzten sein. Ein Kompromiss ist die Beteiligung 
in einer Berufsausübungsgemeinschaft. Dabei wird 
das finanzielle Risiko auf mehrere Schultern ver-
teilt, die Flexibilität der Arbeitseinteilung bleibt aber 
größtenteils erhalten. Die Beschäftigung im Ange-
stelltenverhältnis bietet den Vorteil einer gesetz-

lichen Regelung zu Mutterschutz, Elternzeit und El-
terngeld. Es ist offensichtlich, dass die Bandbreite an 
Möglichkeiten für die neue Ärzteschaft, Familie und 
Karriere zu vereinen, in den letzten Jahren gestiegen 
ist. Jedoch ist der Stellenmarkt sowohl im stationä-
ren als auch im ambulanten Bereich hart umkämpft. 
Folglich müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
für die Gewinnung neuer Ärztinnen und Ärzte wei-
terhin flexibel und kreativ werden.

CAROLIN REISERT

Bei )ragen ]ur :eiterEildung $llgemein-
medi]in N¸nnen siFK 3ra[en sRZie Är]tin-
nen und Är]te in :eiterEildung gerne 
an die zuständigen Ansprechpartnerinnen 
und -partner des Teams der Koordinie-
rungsstelle Zenden�

��������������

kRRUGiQieUuQgVVteOOe#kYKeVVeQ�Ge

��AUF DEN PUNKT NR.5 /OKTOBER 2022



Mit der Gesundheitsuntersuchung, dem Check-
up, können Sie Krankheiten bei Ihren Patientinnen 
und Patienten früh entdecken und effektiv behan-
deln. Die Gesundheitsuntersuchung können Sie als 
Hausärztin und Hausarzt oder Internistin und Inter-
nist über die GOP 01732 im EBM abrechnen. Bei 

gesetzlich Versicherten zwischen dem 18. und dem 
35. Lebensjahr können Sie die Gesundheitsuntersu-
chung einmalig abrechnen. Bei Versicherten ab dem 
Alter von 35 Jahren können Sie den Check-up alle 
drei Jahre abrechnen.

GOP .uU]EeVFKUeiEuQg %eZeUtuQg

01732 Gesundheitsuntersuchung bei Erwachsenen ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr gemäß der Gesundheitsunter-
suchungs-Richtlinie (GU-RL)

36,73 Euro* 
(326 Punkte)

* nach bundeseinheitlichem Orientierungspunktwert 2022 (11,2662 ct)

/eistungen der *esundKeitsuntersuFKungen inNlusiYe +eSatitis-
SFreening und /aERrleistungen IeKlerIrei aEreFKnen� 

�Ĳ*eVuQGKeitV�&KeFk�uSİ�
richtig abrechnen

Versicherte ab 35 Jahren haben 
uQteU DQGeUeP eiQPDOig GeQ
$QVSUuFK� ViFK DuI Gie 9iUuV�
eUkUDQkuQgeQ HeSDtitiV % uQG
HeSDtitiV & DOV %eVtDQGteiO
GeV��VRgeQDQQteQ *eVuQGKeitV�
&KeFk�uSV teVteQ ]u ODVVeQ
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Den Umfang der Untersuchungsinhalte hat der 
G-BA in der GU-RL in fünf Schritten festgelegt: 
1.  Anamnese: Sie erheben die Eigen-, Familien- 

und Sozialanamnese, insbesondere Erfassung 
des Risikoprofils 

2.  Klinische Untersuchung: Sie erheben den 
vollständigen Status (Ganzkörperstatus) 

3.  Laboruntersuchungen: Sie untersuchen je nach 
Alter unterschiedliche Laborparameter

a)  Versicherte zwischen 18 und 35 Jahren: Unter-
suchungen aus dem Blut (einschließlich Blutent-
nahme) bei entsprechendem Risikoprofil, zum 
Beispiel positiver Familienanamnese, Adipositas 
oder Bluthochdruck
� Lipidprofil (Gesamtcholesterin, LDL-Choles-

terin, HDL-Cholesterin, Triglyceride)
� Nüchternplasmaglucose

b)  Versicherte ab 35 Jahren: Untersuchungen aus 
dem Blut (einschließlich Blutentnahme) 
� Lipidprofil (Gesamtcholesterin, LDL-Choles-

terin, HDL-Cholesterin, Triglyceride)
� Nüchternplasmaglucose
� Untersuchungen aus dem Urin: Eiweiß, 

Glucose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit 
(Harnstreifentest) 

4.  Überprüfung des Impfstatus: Sie kontrollieren 
den aktuellen Impfstatus

5.  Beratung: Sie beraten auf Grundlage der 
Anamnese und der erhobenen Befunde

Für die bei Gesundheitsuntersuchungen vorgege-
benen Laboruntersuchungen können Sie die GOP 
32880 bis 32882 abrechnen.

GOP .uU]EeVFKUeiEuQg %eZeUtuQg

32880 Harnstreifentest auf Eiweiß, Glucose, Erythrozyten, Leukozy-
ten und Nitrit

0,50 Euro

32881 Bestimmung der Nüchternplasmaglucose 0,25 Euro

32882 Bestimmung des Lipidprofils 1,00 Euro

6&5((1,1* $8) H(3$7,7,6 % 81' &
Beraten Sie bei einer Gesundheitsuntersuchung 
über die Risiken für eine Hepatitis-B- und Hepati-
tis-C-Virusinfektion und veranlassen Sie die Labor-
untersuchung, so können Sie die GOP 01734 als 
Zuschlag zur GOP 01732 (Gesundheitsuntersu-
chung) abrechnen. Im Zusammenhang mit dem 
Screening erfolgt eine Information über Risiken für 
eine Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Virusinfektion.
Sie können das Screening nur einmalig und auch 

nur bei gesetzlich Versicherten ab 35 Jahren als Be-
standteil der Gesundheitsuntersuchung abrechnen. 
Bei Versicherten im Alter zwischen 18 Jahren und 
35 Jahren ist das Screening neben der Gesundheits-
untersuchung nicht abrechenbar.

Die GOP 01734 können Sie auch dann abrechnen, 
wenn Sie nur ein Screening auf eine Hepatitis-B-
Virusinfektion oder auf eine Hepatitis-C-Virusinfek-
tion vornehmen.

GOP .uU]EeVFKUeiEuQg %eZeUtuQg

01734 Zuschlag zur GOP 01732 für das Screening auf Hepatitis-B- 
und/oder auf Hepatitis-C-Virusinfektion gemäß der GU-RL

4,62 Euro*
(41 Punkte)

01744 Screening auf Hepatitis-B- und/oder auf Hepatitis-C-Virusin-
fektion im Rahmen der Übergangsregelung gemäß der GU-RL

4,62 Euro*
(41 Punkte)

* nach bundeseinheitlichem Orientierungspunktwert 2022 (11,2662 ct)
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�EeUgDQgVUegeOuQg EeDFKteQ� Haben Versicherte 
im Zeitraum zwischen dem 13. Februar 2018 
und dem 30. September 2021 eine Gesundheits-
untersuchung nach der GOP 01732 in Anspruch 
genommen, rechnen Sie das Screening auf eine 
Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Virusinfektion über 
die GOP 01744 ab. Im Rahmen der Übergangs-
regelung können Sie damit die Versicherten mit 
einem Screening versorgen, die das Screening 
außerhalb der sonst einzuhaltenden drei Jahre für 
den Check-up in Anspruch nehmen. Die Über-
gangsregelung gilt bis zum 31. Dezember 2023. 
Alternativ können Sie das Hepatitis-Screening auch 
beim nächsten regulären Check-up durchführen. 
Beraten Sie Versicherte über das Hepatitis-B- und 

Hepatitis-C-Screening, die in einem HZV-Vertrag 
eingeschrieben sind, können Sie dies über die 
KVH abrechnen, falls das Screening nicht vom 
HZV-Vertrag abgedeckt wird. Hierbei geben Sie 
bei der GOP 01734 bzw. 01744 die Begründung 
„HZV“ im freien Begründungstext (Feldkennung 
5009) an. Zudem geben Sie die GOP 99980 als 
Kennziffer für einen Arzt-Patienten-Kontakt im 
Rahmen des HZV-Vertrages einmal im Behand-
lungsfall an.

/$%25 $%5(&H1(1
Die Laborleistungen für das Screening auf Hepatitis 
B und/oder Hepatitis C beauftragen Sie über das 
Muster 10 unter Angabe von „Präventiv“.

GOP .uU]EeVFKUeiEuQg %eZeUtuQg

01865 Nachweis von HBs-Antigen und/oder HCV-Antikörpern 
gemäß Teil B III. der GU-RL

11,83 Euro*
(105 Punkte)

01866 Zuschlag zur GOP 01865 für die Bestimmung der Hepatitis-
B-Virus-DNA bei reaktivem Ergebnis der Untersuchung auf 
HBs-Antigen gemäß der GU-RL

90,69 Euro*
(805 Punkte)

01867 Zuschlag zur GOP 01865 für den Nukleinsäurenachweis von 
Hepatitis-C-Virus-RNA bei reaktivem Ergebnis der Untersu-
chung auf HCV-Antikörper gemäß der GU-RL

40,56 Euro*
(360 Punkte)

* nach bundeseinheitlichem Orientierungspunktwert 2022 (11,2662 ct)

:ieGeU PeKU *eVuQGKeitVuQteUVuFKuQgeQ Eei (UZDFKVeQeQ

'ie (UZDFKVeQeQ�*eVuQGKeitVuQteUVuFKuQg QDFK *23 ����� ZuUGe
iQ ���� PeKU DOV ��������PDO DEgeUeFKQet� *egeQ¾EeU ���� VteOOt GieV
]ZDU eiQ 3OuV YRQ �� 3UR]eQt GDU� iQ ���� ZuUGe Gie 8QteUVuFKuQg
MeGRFK PeKU DOV ��������PDO DEgeUeFKQet�

36 PROZENT PLUS
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Für die verschiedenen Laboruntersuchungen beim 
Screening können Sie die GOP 01865 bis 01867 ab-
rechnen. Für den Nachweis von HBs-Antigen und/
oder von HCV-Antikörpern können Sie die GOP 
01865 abrechnen. Liegt nach dieser Untersuchung 
ein positives (reaktives) Ergebnis vor, müssen wei-
tere Untersuchungen aus dem gleichen Untersu-
chungsmaterial vorgenommen werden.

Liegt ein reaktives Ergebnis bei der Untersuchung 
des HBs-Antigens vor, erfolgt eine Bestimmung 
der Hepatitis-B-Virus-DNA. Für diese Untersuchung 
rechnen Sie die GOP 01866 als Zuschlag zur GOP 
01865 ab. Bei reaktivem Ergebnis auf HCV-Anti-

körper rechnen Sie die GOP 01867 für den Nuklein-
säurenachweis von Hepatitis-C-Virus-RNA im Blut 
als Zuschlag zur GOP 01865 ab.

Um diese Leistungen abzurechnen, benötigen Sie 
eine Genehmigung der KVH nach der Qualitäts-
sicherungsvereinbarung (QSV) Spezial-Labor. Die 
Genehmigung für die GOP 01865, 01866 und 
01867 können Fachärztinnen und Fachärzte für 
Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Infek-
tionsepidemiologie erhalten. Alle Infos zur Geneh-
migung fi nden Sie unter kYK�OiQk�S�����

THOMAS DERKS

:(/&H(5�*(681'H(,76�&H(&.�83�.$11�:,(�2)7�$%*(5(&H1(7�:(5'(1"
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In 2021 betrug das Durchschnittsalter der hessischen 'iDEeteV�PeOOituV�7\S��-
Patientinnen und -Patienten ���-DKUe, beim 7\S�� Zaren es  68 Jahre. 
Unter den knapp ��������%etURIIeQeQ eines Typ-1- oder Typ-2-Diabetes betrug 
der 0äQQeUDQteiO������3UR]eQt.

3UäYDOeQ]�YRQ�'iDEeteV�PeOOituV�
�7\S���uQG�7\S�����,&'�(���(����*�

� uQteU������ � �����EiV�uQteU�������

� ����EiV�uQteU������� � ¾EeU�������

� ������EiV�uQteU�����

SERIE:�.5$1.H(,76%,/'�,0�'(7$,/

�'iDEeteV�PeOOituV��7\S���uQG�7\S����

Der Pschyrembel listet sieben potenzielle Komplikationen von Diabetes mellitus auf: dia-
betische Retinopathie, diabetische Nephropathie, diabetische Neuropathie, diabetischer 
Fuß, Cheiroarthropathie, Arteriosklerose (mit einem damit einhergehenden erhöhten 
Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und periphere arterielle Verschlusskrankheit) sowie 
diabetische Angiopathie.

�'igeVt�DuV�GeP�3VFK\UePEeO�

'iDgQRVeKäufi�gkeiteQ�(�����ī�(�����*�

���  Typ-1-Diabetes mit Komplikationen (E10.0- bis E10.8- G)

����  Typ-1-Diabetes ohne Komplikationen (E10.9- G)

����  Typ-2-Diabetes mit Komplikationen (E11.0- bis E11.8- G)

�����  Typ-1-Diabets ohne Komplikationen (E11.9- G)
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Im Juni 2022 diskutierten Expertinnen und Experten 
aus dem Gesundheitswesen und der Forschung bei 
der 7. Nationalen Impfkonferenz in Wiesbaden und 
online über Trends im Impfwesen und in der Ent-
wicklung neuer Impfstoffe. Dazu sagte Han Steutel, 
Präsident des Verbands der forschenden Pharma-
Unternehmen (vfa): „Mit den Impfstoffen von heute 
können Menschen jeden Alters sich und andere 
schon vor rund 30 Krankheiten schützen. Dank der 
seit Pandemie-Beginn weiter verstärkten Entwick-
lungstätigkeit der Pharma- und Biotech-Unterneh-
men dürften es in den kommenden Jahren sogar 
noch wesentlich mehr werden. Einige der Krank-
heiten, gegen die Impfstoffe entwickelt werden, 
zählen zu den Prioritäten der WHO. Diese Schutz-
impfungen nach ihrer Entwicklung gerade auch 
in ärmeren Ländern zugänglich zu machen, wird 
eine Herausforderung sein. Das zeigen deutlich die 
Vor-Ort-Probleme der Covid-19-Impfkampagnen in 
Afrika. Doch auch in Deutschland gibt es für den 
schnellen und breitflächigen Zugang zu Impfungen 
noch Verbesserungsmöglichkeiten.“

Zu den Krankheiten, gegen die aktuell Impfstoffe 
entwickelt werden, gehören unter anderem:
� RSV-Infektionen bei Kindern und Senioren 

(durch das Respiratory Syncytial Virus)
� Pfeiffersches Drüsenfieber 

(durch Epstein-Barr-Virus-Infektion)
� CMV-Infektionen (durch das Cytomegalovirus)
� Metapneumovirus-Infektion (hMPV-Infektion)
� B-Streptokokken-Infektionen
� Borreliose
� Clostridium-difficile-Infektionen
� Klebsiella-Infektionen
� Shigella-Infektionen
� Noroviren-Infektionen

� Genitalherpes
� Tuberkulose
� Nipah (WHO-Priorität)
� Zika (WHO-Priorität)
� MERS (WHO-Priorität)
� Lassa-Fieber (WHO-Priorität)
� Chicungunya-Infektionen

Außerdem arbeiten Unternehmen an verbesserten 
Impfstoffen gegen Covid-19, Malaria, Influenza und 
Pneumokokken; und sie entwickeln trotz zahlloser 
Fehlschläge neue Impfstoff-Kandidaten gegen HIV-
Infektionen.

Weitere Informationen 
� zur Nationalen Impfkonferenz: 

kYK�OiQk�S�����
� zu den Krankheiten, vor denen heute 

schon Impfstoffe schützen: 
kYK�OiQk�S�����

� zur Liste der WHO-priorisierten Infektions-
krankheiten: kYK�OiQk�S�����

VFA
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Schon heute schützen Impfungen 
vor rund 30 Krankheiten. 
Pharma- und Biotech-Unter-
nehmen arbeiten daran, diese 
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Der Weg ins berufliche Glück ist gerade in der 
Medizin sehr lang und die Hürden mitunter sehr 
hoch. Das ÄKH möchte den Einstieg in das ärztliche 
Berufsleben erleichtern und angehenden Medizine-
rinnen und Medizinern den Rücken freihalten. Mit 
einem innovativen und vielfältigen Beratungs- und 
Serviceangebot stehen die Zukunftsmanagerinnen 
und -manager als kompetente Ansprechpersonen 
den Medizinstudierenden sowie Ärztinnen und Ärz-
ten in Weiterbildung zur Verfügung und sorgen für 
einen reibungslosen Ablauf in jeder Stufe der ärzt-
lichen Aus- und Weiterbildung. 

.217$.73(5621 )�5 $//( %(/$1*(
Mit der Registrierung eines Medizinstudierenden 
beziehungsweise einer Ärztin oder eines Arztes in 
Weiterbildung in dem Online Campus des ÄKH wird 
diesem eine Zukunftsmanagerin oder ein Zukunfts-
manager automatisch persönlich zugeteilt. Um sich 
voll und ganz auf die eigene ärztliche Aus- und 
Weiterbildung konzentrieren zu können, bieten die 
Zukunftsmanagerinnen und -manager für die Nach-
wuchsmedizinerinnen und -mediziner folgendes 
Beratungs- und Serviceangebot an:
� eine Ansprechperson für alle individuellen 

Belange der ärztlichen Aus- und Weiterbildung, 
mit Berücksichtigung der persönlichen Belange

� durchgängige Betreuung und Begleitung durch 
Studium und Weiterbildung

� Koordinierung der verschiedenen Weiter-
bildungsabschnitte nach der gültigen Weiter-
bildungsordnung (WBO) und Entwicklung eines 
Weiterbildungsplanes ganz nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der einzelnen Person

� hessenweite Vermittlung von Weiterbildungs-
stellen

� Unterstützung bei sämtlichen Antragstellungen 
der ärztlichen Aus- und Weiterbildung

� quartalsweise persönliche Kontaktaufnahme 
seitens der Zukunftsmanagerin bzw. des 
-managers

Die Zukunftsmanagerinnen und -manager kennen 
die nächsten anstehenden Karriereschritte der ihnen 
zugeteilten Studierenden und Ärztinnen und Ärzte in 
Weiterbildung und unterstützen bei einer hessenwei-
ten Vernetzung untereinander. Mit der persönlichen, 
individuellen und vertrauensvollen Beratung und 
Unterstützung durch die Zukunftsmanagerin oder 
den Zukunftsmanager werden Medizinstudierende 
frühzeitig und durchgängig bis in die Weiterbildung 
unterstützt und Ärztinnen und Ärzten in Weiterbil-
dung wird der Weg in die Niederlassung geebnet.

FRIEDERIKE KNAACK
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Persönlich, individuell, vertrauensvoll und vor allem: nah dran! 
Das sind die Zukunftsmanagerinnen und Zukunftsmanager des 
Är]tliFKen .RmSeten]]entrums +essen �Ä.+��

+aEen Zir IKr Interesse geZeFNt" 3rRfi-
tieren Sie von unserem Service- und 
Beratungsangebot und registrieren Sie 
sich kostenlos unter kYK�OiQk�S�����

��� ����������
DeU]te�IueU�KeVVeQ#kYKeVVeQ�Ge
kYK�OiQk�S�����

1at¾rliFK sind Zir auFK $nsSreFKSartner 
I¾r die KessisFKen :eiterEilderinnen und 
:eiterEilder und sRlFKe� die es Zerden 
ZRllen�



Seit 2004 sind Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, 
Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsycho-
therapeuten, medizinische Versorgungszentren, 
zugelassene Krankenhäuser und Erbringer von Vor-
sorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen 

laut § 135a Abs. 2 verpflichtet, ein einrichtungs-
internes Qualitätsmanagement einzuführen und 
weiterzuentwickeln. So soll durch eine patienten-
orientierte Prozessoptimierung die Zufriedenheit 
aller Beteiligten gefördert und verbessert werden.
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�4uDOitätVPDQDgePeQt iQ�
�3UD[iVQet]eQ PitKiOIe GeU .9H�
Ein etaEliertes 3ra[is- und 4ualit¦tsmanagement �4M� ist das $ und 2 I¾r den 
Erfolg einer Praxis, denn strukturierte Abläufe und Zuständigkeiten ermöglichen 
es IKnen� siFK auI die 9ersRrgung IKrer 3atienten ]u NRn]entrieren� 



Zur Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivi-
tät in der ambulanten Versorgung wurde seit 2015 
auch die intensivierte fachliche Zusammenarbeit mit 
der Anerkennung von Praxisnetzen über die KVH 
verankert. Mit der Basis-Anerkennungsstufe wird 
vorausgesetzt, dass alle am Praxisnetz teilnehmen-
den Praxen ein QM-System einführen und nutzen 
mit dem Ziel, eine verbesserte Effizienz zur Prozess-
optimierung herbeizuführen. Darüber hinaus gibt es 
zwei weitere Anerkennungsstufen mit vertiefenden 
Anforderungen, wie zum Beispiel eine Zertifizierung 
eines anerkannten QM-Systems. Jede der Anerken-
nungsstufen ist mit einem entsprechenden finan-
ziellen Anreiz verbunden. 

$1*(%27( '(5 .9H
Die QM-Beraterinnen und QM-Berater unterstützen 
Sie bei der Einführung und Weiterentwicklung eines 
QM-Systems mit vielfältigen Beratungs-, Service- 
und Veranstaltungsangeboten.

Eine Einheitlichkeit des QM-Systems in allen Netz-
praxen ist nicht erforderlich, bietet jedoch gewisse 
Vorteile, wie die gemeinsame Einführung, Verbesse-
rung der Zusammenarbeit im Netz, die einheitliche 
Erarbeitung und regelmäßige Überarbeitung sowie 
Weiterentwicklung von Prozessen und Abläufen. 
Vorteilhaft ist zudem eine gemeinsame QM-Koor-
dinatorin oder ein gemeinsamer QM-Koordinator  
innerhalb des Praxisnetzes, um Abläufe besser zu 
strukturieren.

Um die Anforderungen an ein QM erfüllen zu kön-
nen, wurde für den ambulanten Bereich explizit ein 
QM-System entwickelt. Das QM-System QEP® (Qua-

lität und Entwicklung in Praxen) bietet Ihnen einen 
profitablen und schnellen Zugang zum QM und 
unterstützt Sie, die Herausforderungen des Praxis-
managements zu bewältigen. 

Unsere Serviceangebote und Informationen finden 
Sie unter kYK�OiQk�S����� und im Fortbildungs-
programm der KVH. Zusätzlich bietet sich Ihnen die 
Möglichkeit, einen individuellen Beratungstermin 
mit den QM-Beraterinnen und QM-Beratern zu ver-
einbaren.

KATRIN METZ, 
MARCEL NEU

$uV]ug DuV GeU 5iFKtOiQie ]uU
$QeUkeQQuQg YRQ 3UD[iVQet]eQ�

ĵ��$EVtiPPuQg ¾EeU Gie
40�*UuQGVät]e uQG 40�,QVtUu�
PeQte iP 3UD[iVQet]

ĵ��%eQeQQuQg eiQeV 40�YeUDQt�
ZRUtOiFKeQ $U]teV uQG QiFKt�
äU]tOiFKeQ 0itDUEeiteUV I¾U GDV
3UD[iVQet]
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4uDOitätVPDQDgePeQt" Die QM-Berate-
rinnen und QM-Berater sind montags bis 
Ireitags YRn � ī �� 8Kr erreiFKEar unter 
069 24741-7551 oder unter 
TP�iQIR#kYKeVVeQ�Ge

40 $/6 35$;,6352-(.7 0,7 4(3®

Im Rahmen dieses Serviceangebots bieten 
Zir IKnen gr¸¡tm¸gliFKe 8nterst¾t]ung 
und steKen IKnen als :egZeiser Eei der 
Einführung Ihres QM-Systems QEP® zur 
Seite� :¦Krend Sie die InKalte ]um /eEen 
erZeFNen� YerIRlgen Zir gemeinsam das 
Projektziel, QEP® erfolgreich in Ihrer Praxis 
einzuführen.

QM/QEP®�%(5$781* Die Qualitäts-
managementberaterinnen und -berater 
der .9+ Eeraten Sie gerne auI :unsFK YRr 
2rt in IKrer 3ra[is ]u IRlgenden 7Kemen: 
• QM-Grundlagen 
• Grundelemente, Instrumente und 

Methoden 
• QM-System QEP® �indiYiduell�

HDEeQ 6ie )UDgeQ UuQG uP GDV 7KePD
$QeUkeQQuQg YRQ 3UD[iVQet]eQ"
Das Team Bedarfsprüfung erreichen Sie 
unter EeGDUIVSU¾IuQg#kYKeVVeQ�Ge



:ie RIt m¾ssen neu niedergelassene Är]tin-
nen und Ärzte oder Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten die Berechnung zur 
monatlichen Abschlagszahlung einreichen, 
EeYRr diese Iestgeset]t Zird"
Die Berechnung erfolgt bei Ärztinnen und Ärzten 
oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
jeweils monatlich für die folgenden Zeiträume:
� Ärztinnen und Ärzte: Meldung vom 01. bis zum 

20. des jeweiligen Monats (Meldung erfolgt 
einen Monat)

� Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten: 
Meldung vom 01. bis zum 30/31. des jeweiligen 
Monats (Meldung erfolgt neun Monate)

Eine Festsetzung kann nach den angegebenen Zeit-
räumen erfolgen. 

Für die Berechnung der Abschlagszahlung sind die 
folgenden Dokumente einzureichen:
� Meldeformular zur Abschlagszahlung
� die Fallzusammenstellung
� die aktuelle Leistungsübersicht (Gebührenord-

nungsnummer-Statistik)

Weitere Informationen finden Sie unter 
kYK�OiQk�S�����

.ann :RRdFast ¾Eer den SSreFKstunden-
EedarI Ee]Rgen Zerden"
Ja, der Bezug über den Sprechstundenbedarf 
ist entsprechend dem Punkt Gipsmaterialien und 
Zubehör möglich. 

Woodcast ist ein ungiftiges, leicht formbares und 
nachformbares Material, das sich besonders gut für 
Gipsverbände eignet. Es wird aus reinem Holz und 
biologisch abbaubarem Kunststoff hergestellt und 
kann ohne Wasser oder Handschuhe verarbeitet 
werden.

+$BE1 SIE :EI7E5E )5$*E1" 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer info.line sind montags bis freitags 
von 7 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.

��� ����������

iQIR�OiQe#kYKeVVeQ�Ge

In unserer 5uEriN Ĳ:ie Zar das"İ EeantZRrten Zir K¦ufig gestellte 
)ragen rund um IKren 3ra[isalltag� Bei allen Zeiteren )ragen ist 
die inIR�line IKr direNter 'raKt ]ur .9+: ��� �����-���� �MRntag Eis 
)reitag YRn � Eis �� 8Kr��

�:ie ZDU GDV"�
Fragen"

$QtZRUteQ�
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„Gerade für medizinisches Fachpersonal ist es wich-
tig, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Deshalb 
unterstützen wir Mitgliedspraxen mit vergünstigten, 
teils kostenlosen Fortbildungen“, so Frank Dastych, 
KVH-Vorstandsvorsitzender. „Für 2023 haben wir die 
Preise reduziert, um unsere Mitglieder in wirtschaft-
lich angespannten Zeiten finanziell zu entlasten.“

1(8 $86 ���� '(0(1= 81' 67$57�83
„Bekannte und neue Referentinnen und Referenten 
versorgen Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutin-
nen und -therapeuten sowie Praxispersonal in Hes-
sen mit nützlichem Wissen“, sagt Evelyn Vollmer, 
Leiterin der für das Programm verantwortlichen 
Abteilung Qualitätsförderung. Ihr Kollege Patrick 
Zuber hat die rund 300 anstehenden Veranstaltun-
gen geplant und dabei den demografischen Wandel 
ebenso im Blick wie die Bedürfnisse der Berufsein-
steigerinnen und -einsteiger: „Neu sind Angebote 
zum Umgang mit älteren Patientinnen und Patien-
ten, zur Demenz-Kommunikation mit Betroffenen 
und Angehörigen sowie ein Start-up-Grundlagen-
training, das auch Wiedereinsteigern hilft.“

3(56�1/,&H :(,7(5(17:,&.(/1
Die KVH unterscheidet sich mit ihrem Programm 
von anderen Anbietern: „Wir konzentrieren uns auf 
gesetzliche Anforderungen, die helfen, den Praxis-
alltag besser zu gestalten. Außerdem darauf, dass 
Mitglieder reibungslos mit ihrer KV zusammenar-
beiten können“, so Zuber. „Wir schauen aber auch 
über den Tellerrand hinaus, ermöglichen persönli-
che Weiterentwicklung durch diverse Softskills und 
legen besonderen Wert auf Service, machen also 
viel möglich – wie individuelle Inhalte oder Trainings 
zu für Praxen praktischen Zeiten.“ Weiterer Vorteil: 
Einige Seminare werden von Mitarbeitenden der 
KVH geleitet. So haben Mitglieder einen direkten 
Draht zu ihrer KVH.

63($. <28 (1*/,6H"
In 13 Rubriken auf über 100 Seiten sollte jede und 
jeder etwas finden – von Praxisgründung, -über-
nahme und -betrieb über Verordnungen und Ab-
rechnung sowie Qualitätsmanagement bis hin zu 
Patientenmanagement und Personalführung. Sogar 
Englischkurse für medizinisches Personal sind dabei. 
Jetzt anmelden und Fortbildungspunkte sichern auf 
kYK�OiQk�S�����.

)RUtEiOGeQ iVt QiFKt QuU .¾U� VRQGeUQ VRgDU
3ŔiFKt� 'ie .9H iVt ge]ZuQgeQ� 0itgOieGeU ]u
VDQktiRQieUeQ� ZeQQ )RUtEiOGuQgVQDFKZeiVe
IeKOeQ� ,QIRUPieUeQ6ie ViFK DuI kYK�OiQk�S�����
uQG eUIUDgeQ 6ie ,KUeQ )RUtEiOGuQgV]eitUDuP
SeU (�0DiO DQ IRUtEiOGuQg�iQIR#kYKeVVeQ�Ge
RGeU teOeIRQiVFK uQteU ��� �����������

SABINE GOTTHARDT

Heiß begehrte Seminare
'as neue )RrtEildungsSrRgramm der .9+ ist in den KessisFKen 3ra[en angeNRmmen� 
:er siFK einen 3lat] Eei den EelieEten 9eranstaltungen siFKern m¸FKte� meldet siFK 
jetzt an: kYK�OiQk�S�����. 

:�1S&+E" ME/'E1� 
:enn IKnen am )RrtEildungsSrRgramm 
der .9+ etZas IeKlt� sFKreiEen Sie es an

YeUDQVtDOtuQg#kYKeVVeQ�Ge

.ODuV HROOPDQQ�
5eIeUeQt $U]Qei��
HeiO� uQG HiOIV�
PitteO� giEt ����
ZieGeU��SUD[iVQDKe
:RUkVKRSV ]u
$U]QeiPitteO�
YeURUGQuQgeQ
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info.line 069 24741-7777
��� �����-����� �)a[�
info.line@kvhessen.de

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr

%(5$781* 925 257
BeratungsCenter Frankfurt: 069 24741-7600

069 24741-68829 (Fax)
beratung-frankfurt@kvhessen.de

BeratungsCenter Darmstadt: 06151 158-500
06151 158-488 (Fax)
beratung-darmstadt@kvhessen.de

BeratungsCenter Wiesbaden: 0611 7100-220
0611 7100-284 (Fax)
beratung-wiesbaden@kvhessen.de

BeratungsCenter Gießen: 0641 4009-314
0641 4009-219 (Fax)
beratung-giessen@kvhessen.de

BeratungsCenter Kassel: 0561 7008-250
0561 7008-4222 (Fax)
beratung-kassel@kvhessen.de

$%5(&H181*6925%(5(,781*
AV-Help av-help@kvhessen.de

ONLINEPORTAL
Internetdienste/SafeNet* internetdienste@kvhessen.de

Technischer Support onlineservices@kvhessen.de

$5=1(,�� H(,/� 81' H,/)60,77(/%(5$781*
Team Arznei-, 069 24741-7333
Heil- und Hilfsmittel verordnungsanfragen@kvhessen.de
Infoportal Verordnungen www.kvhaktuell.de

.225',1,(581*667(//(
Koordinierungsstelle 069 24741-7227
Weiterbildung Allgemeinmedizin 069 24741-68845 (Fax)

koordinierungsstelle@kvhessen.de

�5=7/,&H(6 .203(7(1==(17580 H(66(1
069 24741-7191
aerzte-fuer-hessen@kvhessen.de
www.aerzte-fuer-hessen.de 

48$/,7�76� 81' 9(5$167$/781*60$1$*(0(17
Qualitätsmanagement 069 24741-7551

069 24741-68841 (Fax)
qm-info@kvhessen.de

Veranstaltungsmanagement 069 24741-7550
069 24741-68842 (Fax)
veranstaltung@kvhessen.de

,H5 .217$.7 =8 816

��AUF DEN PUNKT NR.5 /OKTOBER 2022

IMPRESSUM



ersFKeint Zieder 
im Dezember

Sie finden uns im Internet unter:

ZZZ�NYKessen�de�auIdenSunNt




